Gemeinde Eschenbach: Ortsplanungsrevision
PLANUNGSBERICHT BEILAGE 1: BZR VERGLEICH NEU - ALT

Blau = neuer Text Rot = Anderung bzw. Streichung Griin = Anderung aufgrund OPK-Besprechungen

Info: Verweise auf andere Gesetze werden nur noch bei den betreffenden Artikeln gemacht werden. Dies vereinfacht das Dokument und fiihrt zu
einer Ubersichtlichen Struktur. Bei einer Planung muss die tibergeordnete Gesetzgebung immer beigezogen werden.

MBZR = Muster Bau- und Zonenreglement Kanton Luzern

BZR neu BZR alt Kommentar
1. Allgemeines A Allgemeines

B Planungsvorschriften

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Zweck Art. 1 Zweck Ubernahme MBZR und
Das Bau- und Zonenreglement bezweckt eine haushal- "V Das Bau- und Zonenreglement regelt die Planungs- — analog Inwil

terische Nutzung des Bodens und eine geordnete Be- grundsatze und dient der Umsetzung der ,Strategie

siedelung des Gemeindegebiets unter Beachtung eines der raumlichen Entwicklung“’, durch

schonenden Umgangs mit den natlrlichen Lebens- a) den Einsatz geeigneter Planungsinstrumente,

grundlagen und dem Orts- und Landschaftsbild sowie der Forderung von architektonisch, dkologisch

die Schaffung und Erhaltung wohnlicher, qualitétsvoller und Skonomisch sinnvollen Projekten,

Siedlungen und der rdumlichen Voraussetzungen fUr b) die Erlll'\altung“und Vfarbesserung der Lebens-
qualitat und Okologie,

die Wirtschaft. Dabei sind die weiteren Ziele und Pla- ¢) die Schaffung von geeigneten Rahmenbedin-
nungsgrundsatze der Raumplanung zu beachten. gungen fur die wirtschaftliche Entwicklung,
d) den Schutz der wichtigen Landschaftsraume
und Naturelemente.
'Die ,Strategie der rdumlichen Entwicklung® ist das
rdumliche Strategiepapier der Gemeinde Eschenbach.
Vom Gemeinderat am 15. Dezember 2011 genehmigt.

Art. 2 Zusténdigkeit Abgleich mit MBZR, BZR
" Die Stimmberechtigten sind zusténdig flr den Erlass Inwil und Ballwil

von Zonenplanen, Bau- und Zonenreglementen und

Bebauungsplanen.

2 Bei den in diesem Reglement mit Gemeinde
bezeichneten Stellen ist der Gemeinderat zustandig,
soweit er die Kompetenzen nicht an andere Stellen
delegiert hat. 3
9 Der Gemeinderat wahlt auf seine eigene Amtsdauer Ubernahme Art. 50 alt
eine Baukommission mit mindestens funf Mitglied-
erm. Diese begutachtet ortsbaulich wichtige oder
quartierrelevante Baugesuche sowie grundsatzliche
Baufragen, die ihr vom Gemeinderat zur Stellung-
nahme Uberwiesen werden.
4 Der Gemeinderat erlasst kommunale Richtplane,
insbesondere den Verkehrs- und den Energiericht-

plan.
Art. 3 Planungskoordination Sicherstellung der Pla-
FUr Neubauten oder fir Umbauten mit wesentlichen nungskoordination in
raumlichen Auswirkungen ist zu Beginn der Planungs- baulich sensiblen R&u-
und Projektierungsarbeiten eine Voranfrage an die Ge- men

meinde zu machen, um die ortsbaulichen Anforderun-

gen und Rahmenbedingungen zu klaren. Dies gilt ins-

besondere in den folgenden Fallen:

a) In den Kernzonen sowie bei Kulturdenkmalern,

b) Bei Innenentwicklungsprojekten, welche zu einer
wesentlichen baulichen Veranderung im Quartier
(wesentliche Vergrésserung von Bauvolumen und/
oder Gesamthohe) oder Nutzungsénderung flhren,

c) In Gebieten, in welchen gemass Energierichtplan ein
Warmeverbund als prioritdre Warmeversorgung
festgelegt ist.
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Art. 4 Begutachtung

" Der Gemeinderat kann sich bei Fragen des Bau-
wesens und zur Beurteilung der Qualitédtsanforder-
ungen gemass Art. 5 durch Fachleute oder eine
Fachkommission beraten lassen.

2 Fur die Beurteilung von baulichen Massnahmen mit
ortsbildpragender Wirkung in den Kernzonen sowie
fir die Beurteilung von Gestaltungs- und Bebau-
ungsplénen ist eine Begutachtung verbindlich. In
den Ubrigen Zonen erfolgt die Beurteilung bei
Bedarf.

3 Die Beurteilung und Beratung umfassen planerische
und bauliche Fragestellungen der Ortsentwicklung,
insbesondere die Gestaltung und Qualitdt des
Orts-, Quartier-, Strassen- und Landschaftsbildes.
Die Beurteilung hat fur die Gemeinde empfehlenden
Charakter.

4 Der Gemeinderat ist berechtigt, die dadurch
entstehenden Kosten auf den Gesuchsteller zu
Ubertragen.

Mdglichkeit zur Begut-
achtung einflihren, ana-
log Ballwil

Art. 5 Bauen mit Qualitat

1 Bauten und Anlagen sind qualitatsvoll zu gestalten.

2 Fiur die Eingliederung sind in Erganzung zu den

Zonenbestimmungen zu berUcksichtigen:

a) Pragende Elemente und Merkmale des
Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes und
Eigenheiten des Quartiers,

b) Standort, Stellung, Form, Proportionen und
Dimensionen der Bauten und Anlagen,

c) Gestaltung benachbarter Bauten und Anlagen,

d) Gestaltung, Materialwahl und Farbgebung von
Fassaden, Dachern und Reklamen,

e) Die zweckmassige Anordnung und
Dimensionierung der Aussengeschoss- und
Umgebungsflachen,

f)  Gestaltung der Aussengeschoss- und
Umgebungsflachen der Aussenraume,
insbesondere der Vorgérten und der
Begrenzungen gegen den &ffentlichen Raum,

g) Umgebungsgestaltung, insbesondere bezliglich
Erschliessungsanlagen, Terrainveradnderungen,
Aufenthaltsqualitat, Stitzmauern und
Parkierung.

Jeder Wohnung soll ein direkt zuganglicher, privater

Aussenbereich mit einer minimalen nutzbaren Tiefe

von 2.0 m zugeordnet sein. Dies kann ein Balkon,

eine Loggia, eine Terrasse, ein Garten oder ein

Dachgarten sein. Fur die Flache gilt ein Richtwert

von 10 % der zugehérigen Hauptnutzflache (HNF,

nach SIA 416). Ausnahmen kénnen auf begriindetes

Gesuch hin bewilligt werden, wenn die Erstellung

dieser Flachen aufgrund der ortlichen Verhaltnisse

nicht méglich oder zweckmassig ist.

4 Der Gemeinderat kann fir ortsbaulich wichtige oder
quartierrelevante Projekte ein qualitatssicherndes
Konkurrenzverfahren verlangen.

9 Der Gemeinderat kann im Zusammenhang mit
Baugesuchen Modelle oder weitere Detailplane
verlangen, wenn das flr die Prifung wichtiger
Fragen notig ist.

)

Ubernahme MBZR und
analog Inwil und Ballwil

Balkone und Terrassen

In Anlehnung an Defini-
tion gem. wbs.admin.ch
zu «<Aussenbereich»

Vgl. Anhang

Ubernahme MBZR

Ubernahme Art. 50 alt

8 |m Rahmen des Baugesuchs ist in geeigneter Weise Ubernahme MBZR
darzulegen (Plan, Visualisierung, Beschreibung etc.),
wie der Aussenraum gestaltet werden soll.

Art. 6 Klimaschutz und Klimaadaption Ubernahme MBZR
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Den Themen Klimaschutz und Klimaadaption ist im Pla-
nungs- und Bauwesen auf allen Stufen angemessen
Rechnung zu tragen, insbesondere hinsichtlich Positio-
nierung, Materialisierung, Begriinung/Bepflanzung, Be-
lichtung/Besonnung von Bauten und Anlagen.

Art. 2 Verfugbarkeit von Bauland In § 38 PBG geregelt
Um die Verflgbarkeit von neu eingezontem Land si-

cherzustellen, kann sich der Gemeinderat bereits vor

der Umzonung mit der betreffenden Grundeigentlimer-

schaft der Gemeinde bestimmte Rechte (z.B. Kauf-

rechte, Baurechte und andere Vereinbarungen) einrau-

men lassen fUr den Fall, dass dieses Land nicht zeitge-

recht Uberbaut wird.

II. Richtplanung

2. Nutzungsplanung

lIl. Nutzungsplanung

1. Gemeinsame Bestimmungen

2.1 Nutzungsziffern 2. Bauziffern
Art. 3 Berechnungsfaktor zur Ausnlitzungsziffer ge-  Umsetzung PBG, PBV
mass § 9 PBV und IVHB: AZ gibt es
" Der Berechnungsfaktor fiir das ganze Gemeinde- nicht mehr

gebiet betragt im Sinne von § 9 Abs. 2 PBV 1,0.

Art. 7 Uberbauungsziffer (U2)

Y Die Uberbauungsziffer ist gemass PBV § 12 das
Verhdltnis der anrechenbaren Gebaudeflache zur
anrechenbaren Grundstlcksflache. Neben der U-
berbauungsziffer fir Hauptbauten gilt zuséatzlich eine
Uberbauungstziffer fiir Nebenbauten.

2 Die maximal zuldssigen Uberbauungsziffern sind in
Anhang 1 dieses Reglements festgelegt.

Umsetzung PBG, PBV
und IVHB

Art. 8 Uberbauungsziffer fiir Hauptbauten

Y Die Uberbauungsziffer fir Hauptbauten ist von der

Gesamthohe sowie der Dachgestaltung abhangig.

Als Grundwert gilt die UZ-a aus Anhang 1.

Fur Schragdachbauten nach Art. 59 und fUr Flach-

dachbauten nach Art. 60 gilt die UZ-b aus Anhang

1.

9 Fir Bauten, welche die zuléssigen Gesamthodhen
(Grundwert und max. Gesamththe) um jeweils
mindestens 3.0 m unterschreiten, gilt die UZ-c aus
Anhang 1.

49 Wird mit einem Bauvorhaben die zuldssige
Uberbauungsziffer auf einem Grundstiick nicht
ausgeschopft, kann der Gemeinderat den Nachweis
verlangen, wie die Nutzungsreserve zu einem
spateren Zeitpunkt ohne Ubermassigen Aufwand in
Anspruch genommen werden kann.

n

Umsetzung PBG, PBV
und IVHB

Art. 9 Uberbauungsziffer fiir Nebenbauten

" Unter dem Begriff der Nebenbaute werden im
vorliegenden Reglement Bauten mit einer Gesamt-
héhe bis 4,5 m zusammengefasst, unabhangig da-
von, ob sie Haupt- oder Nebennutzflichen auf-
weisen.

2 Die maximal zuldssigen Uberbauungsziffern fir
Nebenbauten sind in Anhang 1 dieses Reglements
fUr jede Zone festgelegt.

Umsetzung PBG, PBV
und IVHB

Art. 10 Mindestausniitzung
Bei Neu- oder Ersatzbauten sind mindestens die in
Anhang 1 dieses Reglements festgelegten mini-
malen Uberbauungsziffern und Gesamthdhen zu
realisieren.

Umsetzung PBG, PBV
und IVHB

2. November 2023 - Offentliche Auflage

BURKHALTER DERUNGS AG | 3



Art. 11 Grinflachenziffer Einfihrung Grinfldchen-
" Die Grunflachenziffer ist das Verhaltnis der anrech- Ziffer gemdss § 27 PBG
enbaren Grinflache zur anrechenbaren Grund-
stlcksflache. Die minimalen Grunflachenziffern sind
in Anhang 1 dieses Reglements fUr jede Zone
verbindlich festgelegt. Hochstammige Baume nach
Abs. 3 sind anrechenbar.
Die anrechenbaren Grunflachen sind mindestens zur
Halfte als dkologisch, klimatisch wertvolle Flachen Naturteich zéhlt nicht
und mit einem nattrlichen Bodenaufbau von mind. dazu
50 cm Méchtigkeit zu gestalten.
% Baumaquivalent: Hochstammige Baume, welche zu
einer qualitatsvollen Siedlungsbegrinung beitragen
und deren langfristiger Bestand gewéahrleistet ist,
kénnen kompensatorisch an die Grinflachenziffer
angerechnet werden. Die zur Einhaltung der Grin-
flachenziffer erforderliche anrechenbare Grinflache
kann pro Baum mit Stammumfang bis 80 cm um
max. 20 m? reduziert werden. FUr die Erhaltung von
grosskronigen Baumen mit Stammumfang > 80 cm
kann die Reduktion auf max. 50 m2 erhtht werden. "
Der Schutz und die Erhaltung der Béume ist
langfristig sicherzustellen.

2

3. Baulinien
4. Kantonaler Nutzungsplan
5. Zonenplan, Bau- und Zonenreglement
a Aligemeine Bestimmungen
Art. 4 Ausnahmen Im Ubergeordneter Ge-
" Der Gemeinderat kann in Erganzung des § 37 PBG  setzgebung (PBG § 37)
Ausnahmen von den Vorschriften dieses Regle- geregelt
mentes bewilligen.
a) offentliche und im &ffentlichen Interesse stehende
Bauten und Anlagen
b) wenn die Anwendung der Reglementsvorschrif-
ten zu einem sinnwidrigen, den Interessen des
Ortsbildschutzes nicht entsprechenden Resultat
fUhren wirde.
c) fir bestehende gewerbliche und landwirtschaftli-
che Bauten innerhalb den Kern- und den Wohn-
zonen.
d) beim Umbau bestehender reglementwidriger
Bauten, wenn der Umbau gesamthaft gesehen
zu einer erheblichen Verbesserung der Verhalt-
nisse fuhrt.
e) bei Vorliegen eines Gestaltungsplanes, der die
Quialitatsanforderungen gemass § 75 PBG ein-
halt.
2 Ausnahmebewiligungen sind zu begriinden und
kénnen mit  sachbezlglichen  Auflagen und
Bedingungen verbunden, befristet oder als
widerrufbar erklart werden.
3 Der Gemeinderat kann Auflagen in der Baubewill-
ligung auf Kosten des Gesuchstellers als 6ffentlich-
rechtliche Eigentumsbeschrankung im Grundbuch
eintragen lassen.
Art. 5 Zonenplane Diese Auflistung
braucht es nicht, da die

" In Relation zur landschaftlichen und Okologischen Qualitat des Baumes. Der Hochstwert gilt flr Alt-baume mit Stammumfang > 1.5 m, Baumhohe
> 15 m und gut ausgebildeter Krone.
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Die Zonen sind in folgenden Planen verbindlich  Bestandteile in allen
festgehalten, die auf der Gemeindekanzlei zur  Gemeinden gleich und
Einsicht aufliegen: Klar sind

a) beim Zonenplan Uber das ganze Gemeindegebiet

b) Zonenplan Ausschnitt Siedlungsgebiet

2 Zur besseren Lesbarkeit des Zonenplanes sind

wichtigere Strassen weiss dargestellt. Die Strassen

kénnen im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung

bei der Ausnutzungsberechnung der angrenzenden

Bauzonen einbezogen werden.

Art. 6 Nachverdichtung in der W2A Wird mit neuer UZ be-

" Die zuldssige anrechenbare Geschossflache (aGF)  riicksichtigt
darf in der W2A um bis zu 60m2 aGF Uberschritten
werden, wenn:

a) bei bestehenden Bauten mindestens eine zusétz-
liche, eigenstandige Wohnung von mindestens
60m? aGF erstellt wird.

b) bei Ersatz- oder Neubauten mindestens 2 eigen-
stéandige Wohnungen realisiert werden, deren
Mindestflache 60 m? aGF betragen missen.

Von den Ubrigen Vorschriften dieses Reglements

darf nicht abgewichen werden. Ausnahmen sind

nicht zulassig.

2 Der Gemeinderat kann bezliglich Eingliederung ins
Quartier Auflagen verflgen. Es wird empfohlen das
Projekt vor Baugesuchseingabe beim Gemeinderat
zur Vorprufung einzureichen.

9 Die Uberschreitung der zuldssigen aGF geméss
Absatz 1 kann nicht mit einem allfélligen Zuschlag fr
Gestaltungs- und Bebauungsplane  kumuliert
werden.

Art. 7 Grundmasse Bauzonen Neu in Anhang 1 aufge-
: i fihrt

HE

2.2 Bauzonen

b Bauzonen

Art. 12 Allgemeine Bestimmungen in den Kernzonen
(A und B)

1)

Die Kernzonen dienen der Erhaltung des Ortsbildes
und dem Ausbau des Dorfzentrums.

Gestattet sind Wohnungen, Dienstleistungsbetriebe,
hoéchstens massig stérende Gewerbebetriebe und
offentliche Bauten, die sich baulich und mit ihren
Auswirkungen in den Charakter der jeweiligen Zone
einfugen.

Die Bauprojekte haben sich bezlglich Gestaltung,
Grosse, Hohen, Dachformen, Materialien, Farb-
gebung, Stellung und Lage ins Ortsbild einzufligen.
Hauszugange, Frontfassaden, Vorgarten und
Vorplatze nehmen Bezug zum 6ffentlichen Raum
und passen sich in ihrer Gestaltung in den
bestehenden Ortskern ein. Die Umgebung der
Bauten ist fussgéngerfreundlich und attraktiv zu

Art. 8 Kernzone Ke Prazisierungen und Er-

" Die Kernzone dient der Erhaltung des Ortsbildes und  génzungen

dem Ausbau des Dorfzentrums.

Die Bauprojekte haben sich bezlglich Gestaltung,

Grosse, Hohen, Dachformen, Materialien, Farb-

gebung, Stellung und Lage ins Ortsbild einzufligen.

Die Umgebung der Bauten ist fussgangerfreundlich

und attraktiv zu gestalten (Bepflanzung, Platze,

Wege, Grinflachen). Der Gemeinderat kann in

wichtigen Bereichen Bodenbelagsarten fur Platze

und Wege vorschreiben.

4 Projekte sind vor Baugesuchseingabe beim Ge- Vgl Abs. 7 neu
meinderat zur Vorprifung einzureichen.

9 Der Gemeinderat legt die massgebende Ausniitzung Vgl Art. 13 Abs. 2 neu
und die Gebaudemasse im Rahmen der Vorprifung — und Art. 14 Abs. 2 neu
von Fall zu Fall aufgrund der 6rtlichen Verhaltnisse
fest. Er beachtet dabei eine angemessene Freiraum-

2
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7)

gestalten (Bepflanzung, Platze, Wege, Grinflachen).
Der Gemeinderat kann in wichtigen Bereichen
Bodenbelagsarten fur Platze und Wege vorschrei-
ben. Wo Grinflachen reduziert werden, ist eine qua-
litative Kompensation durch Pflanzung von standort-
gerechten, einheimischen, hochstémmigen Baumen
zu schaffen, deren Bestand langfristig zu sichern ist.
Der Abbruch eines Gebaudes oder Gebaudeteils
darf erst erfolgen, wenn die Baubewilligung fur den
Neu- oder Umbau rechtskréftig ist.

Bauliche Veranderungen mit ortspragender Wirkung
sind geméass Art. 4 dieser Vorschriften zu
begutachten. Fur Bauvorhaben mit erheblichen
Auswirkungen auf das Ortsbild sowie generell bei
Neu- oder Ersatzbauten ist ein qualitdtssicherndes
Verfahren vorzusehen. Die Art des Verfahrens ist mit
dem Bauamt abzusprechen. Mindestanforderung ist
ein durch das Fachgremium begleitetes Verfahren
mit mehreren Varianten.

Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe |II.

gestaltung, die befriedigende Losung der Erschlies-
sung und Parkierung sowie die umliegenden
massgebenden Baukorper.

Wo vorhanden, stiitzt sich der Gemeinderat auf den
Richtplan Unterdorf ab. Innerhalb dieses Perimeters
kann der Gemeinderat fur ortsbildpragende Objekte
ein Konkurrenzverfahren durchfihren lassen (Art.
27). Der Gemeinderat kann auf ein Konkurrenz-
verfahren verzichten, wenn die angestrebte Qualitat
anderweitig gesichert ist.

Das im Zonenplan dargestellte Bebauungsplan-
pflichtgebiet Oberdorf darf nur im Rahmen eines
Bebauungsplanes bebaut werden. Die Erarbeitung
des Bebauungsplanes hat auf der Grundlage eines
Konkurrenzverfahrens gemass Art. 27 BZR zu
erfolgen. Der Gemeinderat kann bauliche Ande-
rungen und angemessene Erweiterungen von der
Bebauungsplanpflicht befreien, wenn die baulichen
Massnahmen von untergeordneter Bedeutung sind
und kein Pr&judiz fir den spateren Bebauungsplan
geschaffen wird.

Laufende
Dorfkernentwicklung
schafft neue Grundlage

Bebauungsplan erstellt
und rechtskréftig

Art. 13 Kernzone A (KA)

1)

Die Kernzone A bezweckt die Erhaltung der charak-
teristischen strukturellen und baulichen Eigenarten
des gewachsenen, urspringlichen Ortskerns.

Der Gemeinderat legt die massgebende Ausnltzung
und die Gebaudemasse unter geblhrender Berlick-
sichtigung des Ortsbildes, aller raumrelevanten
Aspekte wie Aussenrdume, Verkehr, Erschliessung,
Schutzanspriiche sowie sonstiger 6ffentlicher und
privater Interessen von Fall zu Fall fest.

Das Dorfbild prédgende Bauten sowie die dazu-
gehdrenden Garten, Vorplatze und Fusswege sind
zu erhalten. Bauliche Veranderungen oder Erweite-
rungen mussen sich gut eingliedern.

Zweck, Nutzungsmass
und Prézisierungen Kern-
zone A

Art. 14 Kernzone B (KB)

1)

n

Die Kernzone B dient der Erweiterung des Dorf-
kerns, tragt zur Zentrumsbildung und zur qualitats-
vollen Starkung und Weiterentwicklung des 6ffentli-
chen Raums bei.

Es gelten die Gesamthdhen geméss Anhang 1
dieses Reglements. Die massgebende Ausnutzung
und die weiteren Gebaudemasse legt der Gemein-
derat von Fall zu Fall aufgrund der O&rtlichen
Verhaltnisse fest. Er beachtet dabei eine ange-
messene Freiraumgestaltung, die befriedigende Lo-
sung der Erschliessung und Parkierung sowie die
umliegenden massgebenden Baukorper.

Zweck und Nutzungs-
mass Kernzone B

Art. 15 Wohnzonen (W)

1)

In der Wohnzone sind Bauten, Anlagen und
Nutzungen zum Wohnen und fur Dienstleistungs-
und Gewerbebetriebe zulassig, sofern sich diese
baulich und mit ihren Auswirkungen in die
Wohnumgebung einfigen. Massgebend sind dabei
die durch den Charakter und die Qualitdt des
Wohnquartiers bestimmten 6rtlichen Verhaltnisse.
Die maximal zuldssigen Uberbauungsziffern, Ge-
samthéhen und Gebadudeldngen sind in Anhang 1
dieses Reglements festgelegt.

Im ehemaligen Gestaltungsplangebiet Sommerau
gelten die Firsthdhen gemass Anhang 2 als
maximale Gesamthéhen.

Ubernahme MBZR
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4 Im ehemaligen Gestaltungsplangebiet Oberhof auf
den Grundstiick-Nrn. 956 — 961 gelten die Erdge-
schosskoten geméss Anhang 2 als massgebendes
Terrain.

9 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe 1.

Aufgrund Quartiergespré-
che und Aufthebung GP
Sommerau ergéanzt

Art. 16 Erhaltungszonen (W-E)

" Die Erhaltungszone Wohnen dient dem Erhalt und

der Erneuerung der bestehenden Uberbauung.

Projekte Uber Teilbereiche der Bauzone W2-E und

W3-E mussen folgende Vorgaben erflillen:

a) Bauliche Veranderungen oder Ersatzbauten sind
im Ausmass der bewilligten und realisierten
anrechenbaren Gebaudeflachen sowie Gesamt-
und Fassadenhdhen zuléssig. Die Stellung der
Bauten muss gewahrt bleiben. Zur Erweiterung
bestehender Balkone oder der inneren Er-
schliessung (Aufzug, Treppenhaus) kann eine
Erhéhung der anrechenbaren Gebaudeflache im
Umfang von max. 10 % gewahrt werden.

b) Fur die Bebauung charakteristische Gestal-
tungsmerkmale von Geb&ude und Umgebung
sind beizubehalten. Es ist eine gute Einglie-
derung sicherzustellen.

¢) Klein- und Anbauten sind zuléssig, sofern sie
nicht als Abstellflachen fir Autos dienen.

d) Die Fuss- und Veloverbindungen sowie Platze
bleiben erhalten und sind gemeinschaftlich fur
die Bewohner der Uberbauung nutzbar.

3 Im Rahmen eines gemeinsamen, freiwiligen Ge-

staltungsplans Uber die gesamte Zonenflache W3-E

gelten die Grundmasse der Wohnzone W3a gemass

Anhang 1. Eine Abweichung von der Bau- und

Zonenordnung gemass § 75 Abs. 2 PBG (Ge-

staltungsplan-Bonus) ist in diesem Fall nicht

zulassig.

Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe II.

n

4

Ehemalige Gestaltungs-
plangebiete

Art. 17 Wohn- und Arbeitszone (WA)

" In der Wohn- und Arbeitszone sind méssig storende
Gewerbe-, Geschéafts- und Dienstleistungsbetriebe
sowie Wohnnutzungen, unter besonderer Beach-
tung eines gentgenden Immissionsschutzes, zulas-
Sig.

2 Die maximal zulassigen Uberbauungsziffern und

Gesamthohen sind in Anhang 1 dieses Reglements

festgelegt. Im Erdgeschoss durfen keine Wohnnutz-

ungen angeordnet werden.

Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe III.

@

Neue Zone Alte Kantons-
strasse 45

Art. 9 Sonderbauzone Kloster/Kirche SK

Anpassung Reihenfolge
gemdss PBG. Vgl. Art.
29 neu

Art. 18 Arbeitszonen (A)

" In den Arbeitszonen sind Bauten, Anlagen und
Nutzungen fUr Dienstleistungs-, Gewerbe- und In-
dustriebetriebe zulassig. Guterverkehrsintensive Be-
triebe sind nicht zulassig.

2 Die maximal zuldssigen Gesamthéhen sind in An-
hang 1 dieses Reglements festgelegt. Die Ubrigen
Gebaudedimensionen, Ausnitzung sowie einzelne,
betriebsbedingte hdhere Gebaudeteile legt der Ge-
meinderat unter Berucksichtigung des Orts- und
Landschaftsbilds, der betrieblichen Erfordernisse

Art. 10 Arbeitszonen Ar

1)

In den Arbeitszonen Ar - Ill a und Ar - Il b &stlich der
Luzern- und Seetalstrasse sind neue Verkaufsfléach-
en fur Waren fur den taglichen und haufigen
periodischen Bedarf von mehr als 200 m? pro
Betrieb resp. Projekt nicht zuléssig. Dies gilt auch fiir
Nutzungen im Rahmen von Gestaltungs- und Be-
bauungsplanen.

Der Verkauf von am Ort produzierten Gltern ist
zuldssig, wobei der Verkauf in einem unterge-
ordneten Verhéltnis zur Produktion am Ort stehen
MuUSS.

Siehe einzelne Zonendefi-
nitionen Art. 19 — 21 neu

Keine UZ festlegen
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und der &ffentlichen und privaten Interessen von Fall
zu Fall fest.

9 Es gilt ein Grenzabstand von 4.0 m.

4 Im Rahmen des Bauprojektes ist auszuweisen, dass
der Werkverkehr und die betrieblich notwendige
Parkierung auf eigenem Terrain abgewickelt werden
kénnen (Parkierungsanlagen, innenliegende Anliefe-
rungen, Warte- und Ruherdume, usw.). Lagerplatze
sind zu bertcksichtigen.

9 Abstellplatze fir Motorfahrzeuge sind flachen-
effizient anzuordnen. Bei Neubauprojekten ist der
zusatzliche Bedarf gegentber dem Bestand, soweit
technisch und betrieblich mdglich und sinnvoll, in
Einstellhallen anzulegen. Bei Bauvorhaben mit mehr
als 20 (zusétzlichen) Parkplatzen ist die darlber
hinaus gehende Parkierungsflache mindestens bis
zum Umfang der Gebaudegrundfldche der Neu-
oder Ersatzbauten? in Einstellhallen anzulegen. Der
Gemeinderat kann Abweichungen zulassen, wenn
die betriebliche oder bautechnische Notwendigkeit
ausgewiesen ist oder die Erstellung unverhéltnis-
massig ware.

8 Mit dem Umgebungsplan soll die gute Eingliederung
der Bauten und Anlagen in die Ort- und Landschaft
aufgezeigt werden. Der Gemeinderat kann im
Rahmen der Baubewilligung fur Bauten, Anlagen,
Lager- und Umschlagplatze weitere Gestaltungs-
auflagen erlassen, um eine gute Einordnung in das
Orts- und Landschaftsbild zu erreichen.

2

In den Arbeitszonen sind insbesondere an
Zonenrandern  Grinflachen und  Bepflanzungen
anzulegen und im Rahmen des Umgebungsplanes
nachzuweisen.

Minimum geméss § 122
PBG. Kleinere Absténde
Uber Néher- und Grenz-
baurechte Iésen

Vorschlag zur Beschran-
kung von Oberfidchen-
PP

Eingliederung der Bauten
und Anlagen

Art. 19 Arbeitszone Illa und llib (Allla und Alllb)

" Es sind héchstens massig stérende Dienstleistungs-
oder Gewerbebetriebe, welche mit den angrenz-
enden Wohnnutzungen vertraglich sind, erlaubt.
Bestehende offene Waren- und Materiallager sind im
Rahmen des Bestandesschutzes zuldssig, nicht
erlaubt ist die Erweiterung oder die Neuerstellung
weiterer offener Waren- und Materiallager.

2 Bei Nutzungsdnderungen, welche potenziell
stérende Emissionen verursachen kénnten, mussen
die Betriebe die notwendigen Nachweise zur
Emissionsbegrenzung sowie zum Schutz vor
Immissionen in den Wohn- und Kernzonen liefern.

9 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe IIl.

Arbeitszone Liebenfels
und Dorf

Art. 20 Arbeitszone llic und llid (Alllc und Allld)

" Neue Verkaufsflachen von Waren fir den taglichen
und héaufigen periodischen Bedarf von mehr als 200
m? pro Betrieb resp. Projekt sind nicht zuldssig.
Neue Tankstellenshops und dergleichen sind ver-
boten. Dies gilt auch fiir Nutzungen im Rahmen von
Gestaltungs- und Bebauungspléanen. Der Verkauf
von am Ort produzierten Gutern ist zulassig, wobei
der Verkauf in einem untergeordneten Verhaltnis zur
Produktion am Ort stehen muss. Freie Lager- und
Umschlagsplatze sind nur in  Verbindung mit
Industrie- und Gewerbebauten gestattet.

2 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe 1.

Arbeitszone normal und
hoch, vorgelagert zum
Dorf

Art. 21 Arbeitszone IV (AIV)

Arbeitszone Kieswerk

2 bezieht sich auf Hauptbauten
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Verkaufsflachen von Waren fur den taglichen und
haufigen periodischen Bedarf sind nicht zulassig.
Tankstellenshops und dergleichen sind verboten.
Dies gilt auch fir Nutzungen im Rahmen von Gestal-
tungs- und Bebauungsplénen.

2 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe IV.

Art. 22 Zone fiir 6ffentliche Zwecke (62)

" In der Zone fir 6ffentliche Zwecke sind Bauten, An-
lagen und Nutzungen zuléssig, die Uberwiegend zur
ErfUllung 6ffentlicher Aufgaben bendtigt werden und
dem nachfolgend umschriebenen Zonenzweck ent-
sprechen:

a) Schul- und Sportanlagen, Verwaltung, Feuer-
wehrlokal, Gemeindesaal, Parkierungsanlagen
1 Lindenfeld
2 Hubeli
3 Neuheim
b) Betagtenzentrum, Alterswohnungen
4 Dosselen
c) Unterwerk/Anlagen fiir den dienstlichen und be-
trieblichen Unterhalt von Energielieferanten
5 Mettlen

2 Der Gemeinderat legt Absténde, Gebaudedimen-

sionen und Gebaudegestaltung unter geblhrender

BerUcksichtigung der Offentlichen und privaten

Interessen und der Einordnung in die bauliche und

landschaftliche Umgebung fest.

Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe II.

3)

Art. 11 Zone flr 6ffentliche Zwecke 6Z

1)

Ergénzungen analog
Die Zonen flr 6ffentliche Zwecke werden folgenden ~ MBZR
Zweckbestimmungen zugefUhrt:
Schul- und Sportanlagen, Verwaltung,
Feuerwehrlokal, Gemeindesaal, Parkierungsanlagen
1 Lindenfeld
2 Hubeli
3 Neuheim
Betagtenzentrum, Alterswohnungen
4 Dosselen
Unterwerk/Anlagen fir den dienstlichen
betrieblichen Unterhalt von Energielieferanten
5 Mettlen
Gemeinderat legt die Gebaudedimensionen im
Einzelfall unter Abwagung der dffentlichen und
nachbarlichen Interessen fest.

und

Art. 23 Zone fir Sport- und Freizeitanlagen (SF)

" In der Zone fiir Sport- und Freizeitanlagen sind Bau-
ten, Anlagen und Nutzungen fur Sport-, Spiel- und
FreizeitbedUrfnisse zuléssig, die dem nachfolgend
umschriebenen Zonenzweck entsprechen:

a) Sport- und Freizeitanlagen, Mehrzweckge-
baude, Clubhaus

6 Weierhaus

b) Bauten und Anlagen flir die Pferdehaltung

7 Widmuli

Zuléssig sind Bauten und Anlagen fur die Pferde-

haltung, wie offene und gedeckte Reitplatze,

Umkleiderdume mit sanitaren Einrichtungen und

dergleichen. Nicht zuldssig sind Wohnungen,

jegliche Arten von Ubernachtungsmaéglichkeiten
und Gastronomienutzungen. Voraussetzung flr
die Erteilung von Baubewilligungen sind:

a) Ein Gestaltungsplan, der insbesondere die
raumliche Anordnung der Bauten und Anla-
gen sowie die Nutzung festlegt. Weiter muss
der Schutz der heutigen und zukinftigen
Nachbarschaft vor Emissionen gewahrleistet
sein.

b) Ein Betriebsreglement, dass insbesondere
die Betriebszeiten sowie die Benutzung und
den Unterhalt der 6ffentlichen Weganlagen
regelt.

2 Der Gemeinderat legt Absténde, Gebaudedimen-
sionen und Gebaudegestaltung unter geblhrender
BerUcksichtigung der offentlichen und privaten
Interessen und der Einordnung in die bauliche und
landschaftliche Umgebung fest.

9 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe IIl.

Art. 12 Zone fiir Sport- und Freizeitanlagen SpF

D)

Ergénzungen analog
Die Zone flr Sport- und Freizeitanlagen wird MBZR
folgender Zweckbestimmung zugefuhrt:

Sport- und Freizeitanlagen, Mehrzweckgebaude

6 Weierhaus

7 Widmuli

Zulassig sind Bauten und Anlagen fur die Pferde-

haltung, wie offene und gedeckte Reitplatze,

Umkleiderdume mit sanitaren Einrichtungen und

dergleichen. Nicht zul&ssig sind Wohnungen,

jegliche Arten von Ubernachtungsmaéglichkeiten
und Gastronomienutzungen.

Voraussetzung fUr die Erteilung von Baubewiilli-

gungen sind:

e Ein Gestaltungsplan, der insbesondere die
raumliche Anordnung der Bauten und Anla-
gen sowie die Nutzung festlegt. Weiter
muss der Schutz der heutigen und zukunf-
tigen Nachbarschaft vor Emissionen ge-
wahrleistet sein.

o Ein Betriebsreglement, dass insbesondere
die Betriebszeiten sowie die Benutzung
und den Unterhalt der &ffentlichen Wegan-
lagen regelt.
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Art. 24 Grlinzone (Gr)

" Die Grinzone dient der Sicherung von Grund-
wassernutzungsgebieten, der Gliederung grosserer
zusammenhangender Baugebiete, der Erhaltung
und Schaffung von Freiflachen im Siedlungsgebiet,
den Waldréandern und der Freihaltung des Ge-
wasserraumes.

2 Zulassig sind Bauten, Anlagen und Nutzungen, die
dem Zonenzweck entsprechen.

3 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe III.

Art. 13 Griinzone Gr-A, Gr-B

" Die Grinzone dient der Sicherung von Grund-
wassernutzungsgebieten, Gliederung grosserer zu-
sammenhangender Baugebiete, den Waldrandem
und der Freihaltung des Gewéasserraumes.

2 Soweit es die Schutzbestimmungen erlauben, sind
Erholungs- und Freizeitanlagen zulassig.

3 Die Grinzonen A und B gelten als Grundnutzung.
Die Flache der Grlinzone B darf fur die Ausnitzung
der angrenzenden Wohnzone angerechnet werden.

Unterscheidung
Griinzone in Form von
Uberlagerungen

Die Grinzone besitzt kein
Nutzungsmass. Uber
Grundnutzung geregelt.

Art. 25 Grlinzone Freiraum (GrF)

" Die Griinzone Freiraum dient der Sicherung von
Flachen fur die Spiel- und Freizeitnutzung innerhalb
des Baugebietes. Sie Uberlagert andere Zonen. Die
Uberlagerte  Flache zahlt zur anrechenbaren
GrundstUcksflache.

2 Die Flachen sind mehrheitlich als Grinflache mit

natUrlichem Bodenaufbau auszubilden und nach

Moglichkeit mit strukturierenden und schattenspen-

denden, standortgerechten Gehdlzen auszustatten.

Befestigte Flachen sind wasserdurchlassig auszuge-

stalten.

Zulassig sind Bauten und Anlagen, die dem

Nutzungszweck dienen. Einstellhallen sind zuléssig,

sofern sie dem Nutzungszweck nicht widersprechen

und mit einem nattrlichen Bodenaufbau von mind.

50 cm Méchtigkeit oder einem retentionswirksamen

Aufbau gleicher Machtigkeit tberdeckt sind.

3)

Sicherung von gemein-
schaftlichen Freirdumen
nach Aufhebung von Ge-
staltungspléanen

Art. 26 Griinzone Hecke (GrH)

" Die Grinzone Hecke dient der Sicherung von
natUrlichen, standortgerechten und gut struktur-
ierten Hecken innerhalo des Baugebietes. Sie
Uberlagert andere Zonen. Die Uberlagerte Flache
zahlt zur anrechenbaren Grundstticksflache.
Nutzung und Pflege sind auf den Zonenzweck
gemass Abs. 1 auszurichten. Nicht bestockte Rand-
bereiche sind als artenreicher Saum zu pflegen.

2

Sicherung bestehende
Hecke Waldhusstrasse
und Ruchligrain

Art. 27 Griinzone Gewasserraum (GrG)

" Die Griinzone Gewéasserraum bezweckt die Freihal-
tung des Gewasserraums entlang der Gewéasser
innerhalo der Bauzonen. Sie Uberlagert andere
Zonen. Die Uberlagerte Flache zahlt zur an-
rechenbaren Grundstlcksflache.

2 Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewés-
serschutzverordnung (GSchV). Die Uferbereiche
sind natUrlich und mit einem hohen Anteil an stand-
orgerechten, einheimischen Geholzen zu unterhal-
ten.

Umsetzung Gewésser-
raum gemdss GSchV Art.
41 und MBZR mit Prézi-
sierungen

Art. 28 Verkehrszone (Ve)

" Die Verkehrszone umfasst Flachen fur den Strassen-
und Bahnverkehr.

2 In dieser Zone gelten die Bestimmung der Strassen-
und Eisenbahngesetzgebung.

Neue Zone gemdss
MBZR

Art. 29 Sonderbauzone Kloster/Kirche (SK)

" Die Sonderbauzone Kloster/Kirche/Friedhof dient
dem Schutz der sakralen Bauten und Anlagen sowie
der guten gestalterischen Einordnung von baulichen
Massnahmen in die Gesamtanlage. Als sakral gelten
alle Bauten und Anlagen in dieser Zone.

2 Gestattet sind Bauten und Anlagen, welche fir die
Nutzung und Erhaltung der bestehenden Bauten

Art. 9 Sonderbauzone Kloster/Kirche SK

" Die Sonderbauzone Kloster/Kirche dient dem
Schutz der sakralen Bauten und Anlagen und des
Klosters sowie der guten gestalterischen Einord-
nung von baulichen Massnahmen in die Gesamt-
anlage.

Anpassung Reihenfolge
aufgrund PBG
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und Anlagen erforderlich sind. Auf dem Grundstiick 2 Gestattet sind sakrale Bauten und Anlagen, die dem  Explizite Erwéhnung der

Nr. 2 sind im Bereich der Bahnhofstrasse fUr die Kloster oder der Kirche dienen sowie Friedhof- Moglichkeit zur Zwi-
Erschliessung unterirdischer  Parkierungsanlagen anlagen. schennutzung (PBG §
Aufgange flr den Langsamverkehr erlaubt. 9 Vorbehalten bleiben Bestimmungen aufgrund von  37)
9 Vorbehalten bleiben Bestimmungen aufgrund von Schutzmassnahmen der kantonalen Denkmal-
Schutzmassnahmen der kantonalen Denkmal- pflege.
pflege.
4 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe II.
Art. 30 Sonderbauzone Hoéndlen (SH) Laufende Teilrevision,
" Die Sonderbauzone Héndlen dient neue Zone Héndlen,
a) der Verlegung des landwirtschaftlichen Lohn- nach Rlckmeldung Ei-
unternehmens der Estermann AG (oder einer gentimer anpassen (nur
allfalligen Rechtsnachfolgerin) von der Landwirt- noch Viehmarkt)

schaftszone in die Bauzone
b) dem Betrieb eines wochentlichen Viehmarktes.
Es sind ausschliesslich Bauten und Anlagen zulés-
sig, die dem Zweck unter Abs. 1 dienen.
FUr den Betrieb des landwirtschaftlichen Lohnunter-
nehmens sind namentlich folgende Nutzungen
zulassig:
a) Parkierung, Service und Unterhalt des land-
wirtschaftlichen Maschinenparks des Lohn-
unternehmens
Raumlichkeiten fUr Administration, Buro, Gar-
derobe, Pausenraum, etc., soweit der betrieb-
liche Bedarf ausgewiesen ist
¢) Verarbeitung, Lagerung und Verkauf von Futter-
mitteln, welche durch das angesiedelte
landwirtschaftliche Lohnunternehmen verarbeitet
werden
Verarbeitung, Lagerung und Verkauf von Saatgut
e) Als untergeordnete Nutzung kénnen Flachen fiir
den Verkauf von landwirtschaftlichen Fahrzeugen
und Maschinen sowie deren Reparatur und
Unterhalt bewilligt werden. Die daflr zulassige
Fléache betragt 500 m? (Gebaudegrundflache und
Umgebungsflache).
4 Es darf maximal eine Wohnung flir betrieblich an den
Standort gebundenes Personal realisiert werden.
Es gelten die Grundmasse der Arbeitszone lllb. Die
zuldssigen Fassadenhodhen und die ungefahre Lage
der Baukorper sind in Anhang 4 festgelegt.
Bauten und Anlagen sind in ihrer Anordnung, Form
und Gestaltung gut in die landschaftliche und
bauliche Umgebung einzupassen. An den Zonen-
randern ist eine qualitdtsvolle Zonenrandbepflan-
zungen anzulegen und langfristig zu sichern. Die
Umgebungsgestaltung ist in einem Umgebungs-
plan nachzuweisen.
Ist der Bedarf fir die Nutzung geméss Abs. 1 nicht
mehr gegeben, ist das Areal mit der nachsten
Zonenplanrevision der Landwirtschaftszone zuzu-
teilen. Alle Bauten und Anlagen sind zurlickzubauen
und das Areal ist fachgerecht zu rekultivieren. Eine
allenfalls anderweitige raumplanerische Beurteilung
aufgrund veranderter Offentlicher Interessen bzw.
aufgrund einer Anderung der (ibergeordneten
Rechtsgrundlagen bleibt vorbehalten.
Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe III.

n

)

c

a

o

(o)

=

)

Art. 14 Weilerzone We Neu Nichtbauzone und
deshalb neue Reihen-
folge. Vgl. Art. 40 neu
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Art. 15 Deponiezone Waldibrlicke Neu Nichtbauzone und
deshalb neue Reihen-
folge. Vgl. Art. 41 neu

2.3 Nichtbauzonen

¢ Nichtbauzonen

Art. 31 Landwirtschaftszone (Lw)

" In der Landwirtschaftszone gelten die kantonalen
und bundesrechtlichen Vorschriften.

2 Standort, Dimension, Gestaltung und Materialien
von Bauten und Anlagen sind so zu wahlen, dass
sich diese gut ins Landschaftsbild und in die
bestehende Bebauung einordnen. Neue landwirt-
schaftliche Bauten sind moglichst in Hofndhe zu
erstellen.

9 Wertvolle Lebensraume von Tier- und Pflanzenarten
sind soweit mdéglich zu erhalten und untereinander
zu vernetzen.

4 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe |11,

Art. 16 Landwirtschaftszone (Lw) Ubernahme MBZR

" Fur die Landwirtschaftszone gelten die kantonalen
und bundesrechtlichen Vorschriften.

2 Gebaudestellung, Gebé&udegliederung, Geb&ude-
dimension, Materialien und Farben von Bauten und
Anlagen sind so zu wéahlen, dass zusammen mit der
bestehenden Bausubstanz ein harmonisches Orts-
und Landschaftsbild gewahrleistet ist.

9 Neue landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind in
Hofnéhe zu realisieren.

4 Larmempfindiichkeitsstufe: Il

Art. 32 Reservezone (Re)

" Die Reservezone umfasst Land, dessen Nutzung
noch nicht bestimmt ist.

2 In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Land-
wirtschaftszone.

9 Bei ausgewiesenem Bedarf kann in der Reservezone
langfristig die Bauzone erweitert werden.

4 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe IIl.

Art. 17 Uebriges Gebiet B, UeG-B (Siedlungsgebiet) ~ Ubernahme MBZR
" Das "Uebrige Gebiet B" umfasst Land, dessen Nutz-
ung noch nicht bestimmt ist.
2 In dieser Zone gelten die Bestimmungen der Land-
wirtschaftszone.
9 Bei ausgewiesenem Bedarf kann im Uebrigen Ge-
biet B langfristig die Bauzone erweitert werden.

Art. 33 Ubriges Gebiet A-Verkehrsflache (UGA-V) Neue Zone
Das Ubrige Gebiet A-Verkehrsflache umfasst Fléch-
en fUr den Ubergeordnete Strassen- und Bahnver-
kehr ausserhalb des Baugebiets.
Art. 34 Gefahrenzone allgemein (G) Art. 37 Gefahrenzone allgemein (G) Neue Reihenfolge

" Gefahrdete Gebiete geméss § 146 PBG sind in einer
kommunalen Gefahrenkarte vermerkt. Sie bezeich-
net insbesondere Gebiete, welche potenziell durch
Uberschwemmungen, — Ubersarungen,  Erosion,
Steinschlag oder andere Naturgefahren gefahrdet
sind.

2 Die Gefahrenkarte liegt bei der Gemeindeverwaltung
zur Einsicht auf. Die gestitzt auf die Gefahrenkarte
festgelegten Gefahrenzonen in den Bauzonen sind
im Zonenplan dargestellt.

9 Die Gefahrenzonen umfassen Gebiete, welche nur
mit sichernden Massnahmen Uberbaut werden
durfen. Die Bestimmungen der Gefahrenzonen
gehen jenen der von ihnen Uberlagerten Zonen vor.

4 Samtliche Terrainveranderungen sind bewiligungs-
pflichtig.

9 Bei Neubauten und baulichen Veranderungen,
einschliesslich Terrainveranderungen, sind folgende
Grundsatze zu beachten: Die einwirkenden
Gefahrenprozesse durfen nicht in die Gebaude
eindringen koénnen. FUr die Einwirkhéhe sind die
Intensitatskarten fur sehr seltene Ereignisse (100 bis
300 Jahre) massgebend. Die aktuellen Karten
koénnen bei der Gemeindeverwaltung eingesehen
werden.

8 Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, dass die
Risiken durch eine optimale Standortswahl, die
konzeptionelle Gestaltung sowie geeignete bauliche
Massnahmen, unter Wahrung der Verhéltnis-
massigkeit, minimiert werden kdnnen.

" Gefahrdete Gebiete geméss § 146 PBG sind in einer
kommunalen Gefahrenkarte vermerkt. Sie bezeich-
net insbesondere Gebiete, welche potenziell durch
Uberschwemmungen,  Ubersarungen,  Erosion,
Steinschlag oder andere Naturgefahren gefahrdet
sind.

2 Die Gefahrenkarte liegt bei der Gemeindeverwaltung
zur Einsicht auf. Die gestitzt auf die Gefahrenkarte
festgelegten Gefahrenzonen in den Bauzonen sind
im Zonenplan dargestellt.

9 Die Gefahrenzonen umfassen Gebiete, welche nur
mit sichernden Massnahmen Uberbaut werden
durfen. Die Bestimmungen der Gefahrenzonen
gehen jenen der von ihnen Uberlagerten Zonen vor.

4 Samtliche Terrainveranderungen sind bewiligungs-
pflichtig.

9 Bei Neubauten und baulichen Veranderungen,
einschliesslich Terrainveranderungen, sind folgende
Grundsatze zu beachten: Die einwirkenden
Gefahrenprozesse durfen nicht in die Gebaude
eindringen koénnen. FUr die Einwirkhéhe sind die
Intensitatskarten fur sehr seltene Ereignisse (100 bis
300 Jahre) massgebend. Die aktuellen Karten
koénnen bei der Gemeindeverwaltung eingesehen
werden.

8 Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, dass die
Risiken durch eine optimale Standortswahl, die
konzeptionelle Gestaltung sowie geeignete bauliche
Massnahmen, unter Wahrung der Verhéltnis-
massigkeit, minimiert werden kdnnen.
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Innerhalb der Gefahrenzonen hat der Gemeinderat
die vorgesehenen Schutzmassnahmen im Baube-
willigungsverfahren zu Uberprifen und allfallig
notwendige Auflagen zu machen. Er kann aufgrund
der lokalen  Gefahrensituationen  Nutzungs-
einschrdnkungen  erlassen.  Ausnahmen  von

Bestimmungen dieses Artikels koénnen gewahrt

werden, wenn aufgrund realisierter Massnahmen die

Gefahrensituation beseitigt oder reduziert werden

konnte, oder wenn im Zusammenhang mit

Bauvorhaben Massnahmen getroffen  werden,

welche eine Gefahrdung des Gebiets aufheben.

8 Die zum Schutz gegen Naturgefahren vorgesehenen
Massnahmen sind im Baugesuch darzustellen und
zu begrinden.

9 Mit dem Baugesuch ist der Nachweis zu erbringen,

dass mit der vorgesehenen Bauweise auf dem

Baugrundstick selbst eine angemessene Ver-

ringerung des Risikos erreicht wird, und dass sich

nicht auf anderen Grundstlicken eine Erhéhung der

Gefahr ergibt.

Bei Anderungen an bestehenden Bauten sind

Verbesserungen gemass den verlangten Mass-

nahmen im Rahmen der Verhaltnismassigkeit

vorzunehmen.

o

7 Innerhalb der Gefahrenzonen hat der Gemeinderat
die vorgesehenen Schutzmassnahmen im Baube-
willigungsverfahren zu Uberprifen und allfallig
notwendige Auflagen zu machen. Er kann aufgrund
der lokalen  Gefahrensituationen  Nutzungs-
einschrdnkungen  erlassen.  Ausnahmen  von
Bestimmungen dieses Artikels koénnen gewahrt
werden, wenn aufgrund realisierter Massnahmen die
Gefahrensituation beseitigt oder reduziert werden
konnte, oder wenn im Zusammenhang mit
Bauvorhaben Massnahmen getroffen  werden,
welche eine Gefahrdung des Gebiets aufheben.

8 Die zum Schutz gegen Naturgefahren vorgesehenen
Massnahmen sind im Baugesuch darzustellen und
zu begrinden.

9 Mit dem Baugesuch ist der Nachweis zu erbringen,
dass mit der vorgesehenen Bauweise auf dem
Baugrundstick selbst eine angemessene Ver-
ringerung des Risikos erreicht wird, und dass sich
nicht auf anderen Grundstlicken eine Erhéhung der
Gefahr ergibt.

9 Bei Anderungen an bestehenden Bauten sind
Verbesserungen gemass den verlangten Mass-
nahmen im Rahmen der Verhaltnismassigkeit
vorzunehmen.

Art. 35 Gefahrenzone erhebliche Gefadhrdung (G-rot)
" Die Gefahrenzone G-rot dient dem Schutz von Leib
und Leben sowie von Sachwerten in stark gefahr-
detem Gebiet (rotes Gefahrengebiet).
2 Neubauten und Erweiterungen bestehender Bauten
und Ersatzbauten sind mit Ausnahme von Abs. 4
grundsétzlich untersagt.
Unterhalt und werterhaltende Massnahmen sind
zuldssig, wenn die Gefahrdung gemass der
Gefahrenzone G-rot im betroffenen Baugebiet selbst
und in anderen Gebieten nicht erhoht wird.
Gestattet sind weiter Neu- und Erweiterungsbauten
von geringem Wert mit entsprechendem Objekt-
schutz, die nicht dem dauernden Aufenthalt von
Menschen und Tieren dienen sowie Bauten und
Anlagen, die der Gefahrenabwehr und Risiko-
minderung dienen oder standortbedingt sind.
Standortgebundene  Bauten wie  Kraftwerke,
Schutzbauten oder andere Infrastrukturanlagen kén-
nen als Ausnahme bewilligt werden, wenn sie mit
sichernden Massnahmen vor Zerstérung und
Schaden geschitzt werden.
Die Erhaltung und zeitgeméasse Erneuerung einer
rechtmassig erstellten Baute oder Anlage ist zuldssig
(Bestandesgarantie). Ebenfalls gestattet sind kleine
An- und Umbauten zur Erhéhung der Wohn- und
Lebensqualitéat, sofern sie nicht zur Vergrésserung
derjenigen Nutzflachen flhrt, die dem dauernden
Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen und nur
von geringen Investitionen sind.

@

=

o

(o)

Art. 38 Gefahrenzone erhebliche Gefédhrdung (G-rot)  Neue Reihenfolge

" Die Gefahrenzone G-rot dient dem Schutz von Leib
und Leben sowie von Sachwerten in stark
gefahrdetem Gebiet (rotes Gefahrengebiet).

2 Neubauten und Erweiterungen bestehender Bauten
und Ersatzbauten sind mit Ausnahme von Abs. 4
grundsétzlich untersagt.

9 Unterhalt und werterhaltende Massnahmen sind
zuldssig, wenn die Gefahrdung gemass der
Gefahrenzone G-rot im betroffenen Baugebiet selbst
und in anderen Gebieten nicht erhoht wird.

4 Gestattet sind weiter Neu- und Erweiterungsbauten
von geringem Wert mit entsprechendem Objekt-
schutz, die nicht dem dauernden Aufenthalt von
Menschen und Tieren dienen sowie Bauten und
Anlagen, die der Gefahrenabwehr und Risiko-
minderung dienen oder standortbedingt sind.

9 Standortgebundene Bauten wie  Kraftwerke,
Schutzbauten oder andere Infrastrukturanlagen
kénnen als Ausnahme bewilligt wer- den, wenn sie
mit sichernden Massnahmen vor Zerstérung und
Schaden geschitzt werden.

9 Die Erhaltung und zeitgemasse Erneuerung einer
rechtmassig erstellten Baute oder Anlage ist zuldssig
(Bestandesgarantie). Ebenfalls gestattet sind kleine
An- und Umbauten zur Erhéhung der Wohn- und
Lebensqualitét, sofern sie nicht zur Vergrésserung
derjenigen Nutzflachen flhrt, die dem dauernden
Aufenthalt von Menschen und Tieren dienen und nur
von geringen Investitionen sind.

Art. 36 Gefahrenzone Wasser, mittlere und geringe

Gefahrdung (G-Wa)

" Die Gefahrenzone Wasser mit mittlerer/geringer
Gefahrdung (G-Wa) dient dem Schutz von Sach-
werten in durch Uberschwemmung, Ubersarung
und Erosion mittel bis gering gefdhrdetem Gebiet
(Gefahrdung durch Hochwasser oder Wildbach).

Art. 40 Gefahrenzone Wasser, mittlere und geringe  Neue Reihenfolge
Gefahrdung (G-Wa)
" Die Gefahrenzone Wasser mit mittlerer/geringer

Gefahrdung (G-Wa) dient dem Schutz von Sach-

werten in durch Uberschwemmung, Ubersarung

und Erosion mittel bis gering gefahrdetem Gebiet

(Gefahrdung durch Hochwasser oder Wildbach).
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2 Uber die massgebenden Einwirk- bzw. Schutzhdhen
geben die Intensitatskarten fur 300-jahrliche Ereig-
nisse Auskunft. Diese kodnnen auf der Gemein-
deverwaltung eingesehen werden. Bei Neubauten
und baulichen Veranderungen, einschliesslich Ter-
rainveranderungen, sind folgende Massnahmen zu
bertcksichtigen:

a) Lichtschéachte sind Uber die massgebenden
Einwirkhdhen zu ziehen.

b) Gefahrdete Gebaudedffnungen sowie undichte
Teile der Gebaudehlle sind konstruktiv so zu
gestalten, dass sie gegen eindringendes Was-
ser und Geschiebe abgedichtet sind.

c) Einfahrten und Eingange sind so anzuordnen,
dass sie gegen einstrémendes Wasser und Ge-
schiebe gesichert sind.

d) Wo im Gefahrenfall das Wasser auf Strassen
und Wegen fliesst, ist mit entsprechender Ge-
staltung des angrenzenden Geléandes zu verhin-
dern, dass Wasser in zu schitzende Bereiche
fliessen kann.

e) Gelandeveranderungen sind so zu gestalten,
dass das Wasser moglichst ungehindert abflies-
sen kann.

f) Die Gebaude sind zum Schutz vor Unterkolk-
ung ausreichend zu fundieren.

9 Bei Anderungen an bestehenden Bauten sind im
Rahmen der Verhéltnisméassigkeit Verbesserungen
gemass Abs. 2 vorzunehmen.

4 Die Erhaltung und zeitgemasse Erneuerung einer
rechtmassig erstellten Baute oder Anlage ist zuldssig
(Bestandesgarantie).

2 Uber die massgebenden Einwirk- bzw. Schutzhdhen
geben die Intensitdtskarten fur 300-jahrliche
Ereignisse Auskunft. Diese konnen auf der Gemein-
deverwaltung eingesehen werden. Bei Neubauten
und baulichen Veranderungen, einschliesslich Ter-
rainveranderungen, sind folgende Massnahmen zu
bertcksichtigen:

e Lichtschachte sind Uber die massgebenden
Einwirkhdhen zu ziehen.

o Gefahrdete Gebaudedffnungen sowie undichte
Teile der Gebaudehdlle sind konstruktiv so zu
gestalten, dass sie gegen eindringendes Was-
ser und Geschiebe abgedichtet sind.

e Einfahrten und Eingdnge sind so anzuordnen,
dass sie gegen einstrémendes Wasser und Ge-
schiebe gesichert sind.

e Wo im Gefahrenfall das Wasser auf Strassen
und Wegen fliesst, ist mit entsprechender Ge-
staltung des angrenzenden Gelandes zu verhin-
dern, dass Wasser in zu schitzende Bereiche
fliessen kann.

e Gelandeverdnderungen sind so zu gestalten,
dass das Wasser moglichst ungehindert ab-
fliessen kann.

e Die Gebaude sind zum Schutz vor Unterkolk-
ung ausreichend zu fundieren.

9 Bei Anderungen an bestehenden Bauten sind im
Rahmen der Verhaltnisméassigkeit Verbesserungen
gemass Abs. 2 vorzunehmen.

4 Die Erhaltung und zeitgemasse Erneuerung einer
rechtmassig erstellten Baute oder Anlage ist zuldssig
(Bestandesgarantie).

Art. 37 Gefahrenzone Rutschung, mittlere und ge-

ringe Gefahrdung (G-Ru)

" Die Gefahrenzone Rutschung mit mittlerer/geringer
Gefahrdung (G-Ru) dient dem Schutz von Sach-
werten in durch Rutschungen mittel bis gering
gefahrdetem Gebieten.

2 Uber die massgebenden Einwirk- bzw. Schutzhdéhen
geben die Intensitatskarten flir 300-jahrliche
Ereignisse Auskunft. Diese konnen auf der Ge-
meindeverwaltung eingesehen werden. Bei Neu-
bauten und baulichen Verdnderungen, einschlies-
slich Terrainveranderungen, sind folgende Mass-
nahmen zu bertcksichtigen:

a) In den durch Rutschungen/Murgange gefahr-
deten Fassaden dlrfen bis auf die Prozess-
héhe keine ungeschitzten Offnungen ange-
pracht werden.

b) Die Bemessung (inkl. Fundationen) von Bauten
und Anlagen ist auf die ortsspezifische Gefah-
rensituation auszulegen.

Art. 41 Gefahrenzone Rutschung, mittlere und ge- Neue Reihenfolge

ringe Gefahrdung (G-Ru)

9 Die Gefahrenzone Rutschung mit mittlerer/geringer
Gefahrdung (G-Ru) dient dem Schutz von
Sachwerten in durch Rutschungen mittel bis gering
gefahrdetem Gebieten.

4 Uber die massgebenden Einwirk- bzw. Schutzhéhen
geben die Intensitatskarten fur 300-jahrliche
Ereignisse Auskunft. Diese kdnnen auf der
Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Bei
Neubauten und  baulichen  Veranderungen,
einschliesslich Terrainveranderungen, sind folgende
Massnahmen zu berticksichtigen:

e In den durch Rutschungen/Murgange gefahrde-
ten Fassaden durfen bis auf die Prozesshéhe
keine ungeschiitzten Offnungen angebracht
werden.

e Die Bemessung (inkl. Fundationen) von Bauten
und Anlagen ist auf die ortsspezifische Gefah-
rensituation auszulegen.

Art. 38 Freihaltezone Gewasserraum (FrG)

" Die Freihaltezone Gewasserraum bezweckt die Frei-
haltung des Gewasserraums entlang der Gewasser
ausserhalb der Bauzonen. Sie Uberlagert andere Zo-
nen.

2 Die Nutzung richtet sich nach Art. 41c der Gewés-
serschutzverordnung (GSchV). Die Uferbereiche
sind natUrlich und mit einem hohen Anteil an stand-
orgerechten, einheimischen Gehdlzen zu unterhal-
ten.

Art. 17a Freihaltezone Ubernahme Formulierung
Die Nutzungsbedingungen fur die Freihaltezone im  MBZR mit Prézisierungen
Sinne von Art. 41 ¢ GSchV sind zu berticksichtigen.
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Art. 39 Freihaltezone Wildtierkorridor (FFW)
" Die Freihaltezone Wildtierkorridor bezweckt die
Durchgéngigkeit der Landschaft fur Wildtiere zu
erhalten oder gegebenenfalls wiederherzustellen.
Sie Uberlagert andere Zonen.
Die Nutzung richtet sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen der Uberlagerten Zone. Die land-
und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung ist zulassig,
soweit die Durchgéangigkeit der Landschaft fur Wild-
tiere gewahrleistet ist.
Die Errichtung von neuen Bauten und Anlagen ist
nicht zuldssig. Als Bauten und Anlagen gel-ten
insbesondere  wildtierundurchlassige Zaunungen,
Schutznetze, Schutzfolien, Einfriedungen und
Mauern sowie Bauten und Anlagen, welche die
Durchgéngigkeit der Landschaft fur Wildtiere
beeintrachtigen.
Ausnahmen konnen bewilligt werden, wenn die
Beeintrachtigung durch Massnahmen kompensiert
werden kann und die Durchgangigkeit der
Landschaft fur Wildtiere funktional ungeschmalert
erhalten bleibt, insbesondere flr:
a) Massnahmen zur Verbesserung der Wildle-
bensraume;
b) Land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaf-
tungs- oder Fusswege;
c) Erweiterungen von bestehenden Bauten und
Anlagen sowie
d) Zonenkonforme Neubauten und Neuanlagen,
wenn die Durchgangigkeit fur Wildtiere verbes-
sert oder zumindest nicht verschlechtert wird.
Ausgenommen von diesen Einschrénkungen sind
der Betrieb und die Rekultivierung der Abbau- und
Deponiezonen nach Art. 41 - 43. Nach der
Rekultivierung  gelten die Bestimmungen der
Freihaltezone Wildtierkorridor.

n

k)

=

5)

Sicherung Engstellen
Wildtierkorridor, Uber-
nahme Formulierung
MBZR

Art. 40 Weilerzone (We)

" Die Weilerzone sichert den Bestand der Landwirt-
schaftsbetriebe, eine gute gestalterische Einord-
nung von baulichen Massnahmen ins Gesamtbild
und schafft beschrénkte Moglichkeiten fir nicht-
landwirtschaftliche Nutzungen.

Erweiterungen und Anderungen  bestehender
Bauten sind zuldssig, sofern sie in direktem
Zusammenhang mit der zuldssigen Nutzung der
bestehenden Gebdude stehen und wenn sie
volumenmassig von untergeordneter Bedeutung
sind. Neu-bauten sind nur fur die Land- und
Forstwirtschaft zulassig.

Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe III.

)

3)

Art. 14 Weilerzone We Anpassung Reihenfolge
" Die Weilerzone sichert den Bestand der Landwirt-

schaftsbetriebe,eine gute gestalterische Einordnung

von baulichen Massnahmen ins Gesamtbild und

schafft beschrankte Maoglichkeiten fir nicht-land-

wirtschaftliche Nutzungen.
2 Zulassig sind neben den bestehenden Wohn- und

landwirtschaftlichen Betriebsgeb&uden:

a) Landwirtschaftlich bedingte Neu- und Ersatzbau-
ten

b) Die Umnutzung bestehender Bauvolumen fir ge-
werbliche Zwecke, soweit diese die Existenz der
Landwirtschaftsbetriebe nicht gefahrden

c) Der Ausbau des bestehenden Bauvolumens in
Wohnbauten zu Wohnzwecken

Art. 41 Deponiezone (De)

" Die Deponiezone ist fir den Bau und Betrieb einer
Deponie fur die Ablagerung von unverschmutztem
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial bestimmt.

2 Die fur den Betrieb der Deponie erforderlichen
Bauten und Anlagen, die Erschliessung sowie die
Endgestaltung werden im Deponieprojekt fest-
gelegt, das vom Regierungsrat und vom Gemeinde-
rat zu bewilligen ist.

9 Bauten, Anlagen und Nutzungen, die nicht in
direktem Zusammenhang mit der Deponie stehen,
sind nicht zuléssig.

Art. 15 Deponiezone Waldibrlicke Anpassung Reihenfolge

" Die Deponiezone ist fir den Bau und Betrieb einer
Deponie fur die Ablagerung von unverschmutztem
Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial bestimmt.

2 Die fur den Betrieb der Deponie erforderlichen
Bauten und Anlagen, die Erschliessung sowie die
Endgestaltung werden im Deponieprojekt fest-
gelegt, das vom Regierungsrat und vom Gemeinde-
rat zu bewilligen ist.

9 Bauten und Anlagen, die nicht im direkten
Zusammenhang mit der Deponie stehen, sind nicht
zulassig.
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4 Nach Abschluss der Deponie wird die Deponiezone
wieder der Landwirtschaftszone (Lw) zugefuhrt. Bei
allen rekultivierten Flachen mit maximal 18 %
Neigung besteht die Pflicht zur Schaffung von
Boden mit Fruchtfolgequalitat.

Mit der Deponie sind 6kologische Ausgleichsflachen
im Umfang von mindestens 15 % der Deponieflache
zu schaffen und langfristig zu sichern. Fur den
Verlust bestehender naturnaher Landschafts-
elemente ist zusétzlich Okologischer Ersatz zu
leisten. Die Massnahmen zur 6kologischen Auf-
wertung sind durch Fachpersonen - zu Lasten des
Deponiebetreibers - zu begleiten.

Die Deponie Waldibrticke wird auf die Lagerung von
unverschmutztem Aushub-, Abraum- und Aus-
bruchmaterial beschrankt.

7 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe Ill.

o

6)

4 Nach Abschluss der Deponie wird die Deponiezone
wieder der Landwirtschaftszone (Lw) zugefuhrt. Bei
allen rekultivierten Flachen mit maximal 18 %
Neigung besteht die Pflicht zur Schaffung von
Boden mit Fruchtfolgequalitat.

9 Mit der Deponie sind tkologische Ausgleichsflachen
im Umfang von mindestens 15 % der Deponieflache
zu schaffen und langfristig zu sichern. Fur den
Verlust bestehender naturnaher Landschafts-
elemente ist zusétzlich Okologischer Ersatz zu
leisten. Die Massnahmen zur 6kologischen Auf-
wertung sind durch Fachpersonen - zu Lasten des
Deponiebetreibers - zu begleiten.

9 Die Deponie Waldibriicke wird auf die Lagerung von
unver-schmutztem Aushub-, Abraum- und Aus-
bruchmaterial beschrankt.

Art. 42 Abbauzone (Ab)

" Die Abbauzone ist fiir den Abbau von Steinen und

Erden Dbestimmt. Bis zum Abschluss der

Materialentnahme und der Rekultivierung sind die fur

den Betrieb sowie die Wiederauffillung und

Rekultivierung  der  Abbaustelle  erforderlichen

Bauten, Anlagen und Nutzungen zulassig, die

zusam-men mit der Erschliessung und der

Endgestaltung in der Bewiligung des Abbau- und

Rekultivierungsprojekts festgelegt werden. Bauten,

Anlagen und Nutzungen, die nicht im direkten

Zusammenhang mit dem Abbau und der Aufbe-

reitung der Rohstoffe oder der Wiederaufflllung und

der Rekultivierung der Abbaustelle stehen, sind nicht
zuléssig.

Auffillungen sind nur im Rahmen bewilligter

Rekultivierungsplane gestattet.

Rekultivierungsplane sind unter Vorbehalt kantonaler

Sonderbewilligungen vom Gemeinderat zu genehm-

igen.

4 Fir Zonenteile, die noch nicht dem Rohstoffabbau

dienen oder bereits wieder fir die Nachnutzung

rekultiviert sind, gelten die Bestimmungen der

Landwirtschaftszone sinngeméass.

Die Betreiber der Kiesgruben sorgen in Absprache

mit der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und

Wald, Abteilung Natur und Landschaft dafir, dass

wahrend des Abbaus genlgend O©kologische

Ausgleichsflachen  vorhanden sind. Das im

Zonenplan generell dargestelite Wanderbiotop kann

oOrtlich verandert werden. Mindestens 15 % der

Grube sind als 0©kologische Ausgleichsflachen

auszugestalten und langfristig zu sichern. Der Erhalt

dieser naturnahen Lebensrdume ist durch

Vereinbarungen mit den Grundeigentimermn und

Bewirtschaftern sicherzustellen.

9 Ein moglichst grosser Anteil der Rekultivierung hat
die Qualitdt von Fruchtfolgeflachen aufzuweisen.
Beanspruchte Fruchtfolgefléchen sind mindestens
im  selben Umfang wiederherzustellen  oder
vollstandig zu kompensieren.

7 Nach Abschluss des Rohstoffabbaus bzw. der
Rekultivierung ist die betroffene Flache im
Zonenplanverfahren wieder der Landwirtschafts-

)

k)

o

Art. 18 Abbauzone AbZ Unverénderte Uber-

" Die Abbauzone ist fiir den Abbau von Steinen und  nahme
Erden Dbestimmt. Bis zum Abschluss der
Materialentnahme und der Rekultivierung sind die fur
den Betrieb sowie die Wiederauffillung und
Rekultivierung  der  Abbaustelle  erforderlichen
Bauten, Anlagen und Nutzungen zulassig, die
zusam-men mit der Erschliessung und der
Endgestaltung in der Bewiligung des Abbau- und
Rekultivierungsprojekts festgelegt werden. Bauten,
Anlagen und Nutzungen, die nicht im direkten
Zusammenhang mit dem Abbau und der Aufbe-
reitung der Rohstoffe oder der Wiederauffillung und
der Rekultivierung der Abbaustelle stehen, sind nicht
zulassig.

2 Auffillungen sind nur im Rahmen bewilligter
Rekultivierungsplane gestattet.

9 Rekultivierungsplane sind unter Vorbehalt kantonaler
Sonderbewilligungen vom Gemeinderat zu genehm-
igen.

4 Fir Zonenteile, die noch nicht dem Rohstoffabbau
dienen oder bereits wieder flir die Nachnutzung
rekultiviert sind, gelten die Bestimmungen der
Landwirtschaftszone sinngeméass.

9 Die Betreiber der Kiesgruben sorgen in Absprache
mit der kantonalen Dienststelle Landwirtschaft und
Wald, Abteilung Natur und Landschaft dafir, dass
wahrend des Abbaus genlgend 0©kologische
Ausgleichsflachen  vorhanden sind. Das im
Zonenplan generell dargestelite Wanderbiotop kann
oOrtlich verandert werden. Mindestens 15 % der
Grube sind als 0©kologische Ausgleichsflachen
auszugestalten und langfristig zu sichern. Der Erhalt
dieser naturnahen Lebensrdume ist durch
Vereinbarungen mit den Grundeigentimermn und
Bewirtschaftern sicherzustellen.

8 Ein moglichst grosser Anteil der Rekultivierung hat
die Qualitdt von Fruchtfolgeflachen aufzuweisen.
Beanspruchte Fruchtfolgefléchen sind mindestens
im  selben Umfang wiederherzustellen  oder
vollstandig zu kompensieren.

7 Nach Abschluss des Rohstoffabbaus bzw. der
Rekultivierung ist die betroffene Flache im
Zonenplanverfahren wieder der Landwirtschafts-

2. November 2023 — Offentliche Auflage

BURKHALTER DERUNGS AG | 16



zone oder einer anderen, fur die Nachnutzung
geeigneten Zone zuzufUhren.
8 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe IV.

zone oder einer anderen, fur die Nachnutzung
geeigneten Zone zuzufUhren.
8 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe IV.

Art. 43 Abbauzone langfristig (Abl)

" Das langerfristige Abbaugebiet zeigt auf, in welchem
Gebiet langerfristig die Abbauzone erweitert werden
kann. Es hat orientierenden Charakter und Uber-
lagert andere Zonen.

2 Voraussetzung fiir einen Abbau ist ein Rekulti-
vierungsplan geméss kant. Bewiligungsverfahren
und die Umzonung in die Abbauzone.

Art. 19 Langerfristiges Abbaugebiet

" Das langerfristige Abbaugebiet hat orientierenden
Charakter und ist einer anderen Nutzungszone
Uberlagert. Es zeigt auf, in welchem Gebiet langer-
fristig die Abbauzone erweitert werden kann.

2 Voraussetzung fiir einen Abbau ist ein Rekulti-
vierungsplan gemass kant. Bewiligungsverfahren
und die Umzonung in die Abbauzone.

Anpassung Reihenfolge

2.4 Schutzzonen/Schutzobjekte

d Schutzzonen

Art. 44 Ubriges Gebiet C (UGC, Naturschutzgebiete)

" Das «Ubrige Gebiet C» umfasst Land, fir das
kantonale oder kommunale Schutzverordnungen
nach dem Recht Uber den Natur- und Landschafts-
schutz erlassen werden.

2 Das «Ubrige Gebiet C» wird in folgende Zonen
unterteilt:

- Eschenbacher Moos geméss «Verordnung zum
Schutz und zur Nutzung des Eschenbacher
Mooses» der Gemeinde Eschenbach vom 2. Juli
2020:

- UGC-1: Naturschutzzone
- UGGC-2: Randzone
-  UGC-3: Familiengartenzone

2 (JGC-4: Kantonale Schutzzone Mettlenmoos
gemass «Verordnung zum Schutz des
Mettlenmooses in der Gemeinde Eschenbach»,
Stand 1. Januar 2014

9 Bestand und Erneuerung von Anlagen der

Energieversorgung bleiben gewahrleistet.

4 Es gilt die Larmempfindlichkeitsstufe |Il.

Art. 20 Uebriges Gebiet G, UeG-C (Naturschutzge-

biete)

Y Das «Ubrige Gebiet C» umfasst Land, fir das
kantonale oder kommunale Schutzverordnungen
nach dem Recht Uber den Natur- und Landschafts-
schutz erlassen werden.

2 Das «Ubrige Gebiet C» wird in folgende Zonen
unterteilt:

- Eschenbacher Moos Naturschutzzone gemass
«Verordnung zum Schutz des Eschenbacher
Mooses und zur Nutzung des Eschenbacher
Mooses weiterer Schutzgebiete» der Gemeinde
Eschenbach vom 2. Juli 2020:

- UGGC-1: Naturschutzzone

- UGGC-2: Randzone

- UGC-3: Familiengartenzone

UGC-4: Kantonale Schutzzone Mettlenmoos

gemass «Verordnung zum Schutz des

Mettlenmooses in der Gemeinde Eschenbach»,

Stand 1. Januar 2014

9 Bestand und Erneuerung von Anlagen der
Energieversorgung bleiben gewahrleistet.

4 Es gilt die LArmempfindlichkeitsstufe |1I.

2.

Unverénderte Uber-
nahme

Art. 45 Naturschutzzonen (NS)

" Die Naturschutzzonen bezwecken den Schutz und

die Aufwertung okologisch wertvoller Naturstand-

orte und Auengebiete.

Nicht zulassig sind insbesondere:

a) Bauten und Anlagen jeder Art

b) Terrainveranderungen (Abgrabungen, Aufschiit-
tungen, Materialablagerungen und -abbau)

c) Entwasserungen oder andere Veranderungen
des Wasserhaushaltes

d) das Erstellen von neuen Wegen, von Erho-
lungseinrichtungen und Leitungen

e) das Ausgraben und Zerstdren von standortge-
rechten einheimischen Pflanzen und Pflanzen-
bestédnden sowie das Aufforsten oder Anlegen
neuer Baumbesténde

f) das Stdren, Fangen oder Téten von einheimi-
schen Tieren, vorbehéltlich der Bestimmungen
Uber die Jagd und Fischerei

g) Gelandesportanlagen fur Motocross, Orientie-
rungslaufe und dergleichen

h) der private und gewerbliche Gartenbau

i) das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, ande-
ren Provisorien, Kleinbauten (Materialkisten,
Cheminéeanlagen) oder dergleichen

j) das Betreten der Gebiete abseits der vorhande-
nen Wege.

n

Art. 21 Naturschutzzonen

" Die Naturschutzzonen bezwecken den Schutz und

die Aufwertung okologisch wertvoller Naturstand-

orte und Auengebiete.

Nicht zulassig sind insbesondere:

e Bauten und Anlagen jeder Art

o Terrainveranderungen (Abgrabungen, Aufschdit-
tungen, Materialablagerungen und -abbau)

o Entwasserungen oder andere Veranderungen des
Wasserhaushaltes

o das Erstellen von neuen Wegen, von Erholungs-

einrichtungen und Leitungen

das Ausgraben und Zerstoren von standortge-

rechten einheimischen Pflanzen und Pflanzenbe-

stdnden sowie das Aufforsten oder Anlegen neuer

Baumbesténde

das Stoéren, Fangen oder Téten von einheimi-

schen Tieren, vorbehéltlich der Bestimmungen

Uber die Jagd und Fischerei

Gelandesportanlagen fir Motocross, Orientie-

rungslaufe und dergleichen

der private und gewerbliche Gartenbau

das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, anderen

Provisorien, Kleinbauten (Materialkisten, Chemi-

néeanlagen) oder dergleichen

n

Anpassungen geméass

Rickmeldung Kanton
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3 Auf Flachen, firr welche eine landwirtschaftliche
Nutzung bzw. Pflege nétig und sinnvoll ist, gelten
folgende Nutzungsbestimmungen:

a) Die Vegetation ist einmal pro Jahr zu schnei-
den, das Schnittgut ist abzufihren.

b) Die Feuchtgebiete durfen friihstens Mitte Sep-
tember, die Trockengebiete frihestens Mitte
Juli geschnitten werden.

c) Samitliche Ubrigen landwirtschaftlichen Nutzun-
gen, insbesondere die DUngung und Bewei-
dung sowie die Verwendung von Pflanzen-
schutzmitteln sind verboten.

d) Abweichende Bestimmungen sind mittels Be-
wirtschaftungsvereinbarungen oder durch Ver-
flgungen festzulegen. Sie dirfen dem Schutz-
zweck nicht widersprechen.

Auf Flachen, fur welche eine forstliche Nutzung

bzw. Pflege nétig und sinnvoll ist, gelten zusétzlich

folgende Nutzungsbestimmungen: Es sind eine
einheimische standortgerechte Bestockung und ein

natlrlicher Wasserhaushalt anzustreben. Im

Ubrigen gelten die Schutz- und Entwicklungsziele

vorhandener Schutz- und Pflegekonzepte.

9 Nutzung und Pflege im Sinn von Absatz 1-4
werden in Vertrégen mit dem Kanton und den
Bewirtschafterinnen oder in Verfligungen festgelegt
(siehe § 22 und § 28 NLG).

9 Die Regeneration gestdrter Moorbereiche ist zu
fordern.

1 Ausnahmen von den Zonenvorschriften kénnen

gemacht werden

a) im Interesse der Schutzziele

a) wenn ausserordentliche Verhdltnisse vorliegen
und die Anwendung der Schutzvorschriften nicht
zumutbar ist. Die Schutzziele dirfen nicht beein-
tréchtigt werden.

Es qilt die Larmempfindlichkeitsstufe IIl.

=

ke

o das Betreten der Gebiete abseits der vorhande-
nen Wege.

Auf Flachen, fur welche eine landwirtschaftliche

Nutzung bzw. Pflege nétig und sinnvoll ist, gelten

folgende Nutzungsbestimmungen:

* Die Vegetation ist einmal pro Jahr zu schneiden,
das Schnittgut ist abzuflhren.

* Die Feuchtgebiete durfen frlhstens Mitte Septem-
ber, die Trockengebiete frlihestens Mitte Juli ge-
schnitten werden.

o Samtliche Ubrigen landwirtschaftlichen Nutzun-
gen, insbesondere die DUngung und Beweidung
sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln
sind verboten.

o Abweichende Bestimmungen sind mittels Bewirt-
schaftungsvereinbarungen oder durch Verflgun-
gen festzulegen. Sie dirfen dem Schutzzweck
nicht widersprechen.

4 Auf Flachen, fur welche eine forstliche Nutzung
bzw. Pflege nétig und sinnvoll ist, gelten zusétzlich
folgende Nutzungsbestimmungen:

e Essind eine standortgerechte Bestockung und
ein natdrlicher Wasserhaushalt anzustreben. Im
Ubrigen gelten die Schutz- und Entwicklungs-
ziele vorhandener Schutz- und Pflegekonzepte.

9 Nutzung und Pflege im Sinn von Absatz 1-4

werden in Vertrégen mit dem Kanton und den

Bewirtschafterinnen oder in Verfligungen festgelegt

(siehe § 22 und § 28 NLG).

Die Entschadigung fur die Pflegemassnahmen und /st in Abs. 3 lit. d in den

)

o

Ertragsausfélle richtet sich nach den kantonalen Bewirtschaftsunvereinbar
Bestimmungen. ungen enthalten

" Die Regeneration gestérter Moorbereiche ist zu
fordern.

8 Ausnahmen von den Zonenvorschriften kdnnen
gemacht werden
b) im Interesse der Schutzziele
c) wenn ausserordentliche Verhdltnisse vorliegen
und die Anwendung der Schutzvorschriften nicht
zumutbar ist. Die Schutzziele durfen nicht beein-
tréchtigt werden.
9 Larmempfindlichkeitsstufe: Il

Art. 46 Schutzzone Geomorphologie (SG)

" Schutzwiirdige geologische und geomorphologi-
sche Elemente (Geotope) sind in ihrer ganzheitlichen
Erscheinung zu erhalten. Sie sind im kantonalen
Inventar der Naturobjekte von regionaler Bedeutung
(INR Teil 2) erfasst. Das Inventar ist im kantonalen
Geoportal einsehbar.

2 Bauten und Anlagen sind unter Beachtung des
Geotopschutzes zu planen, zu erstellen, zu gestalten
und zu unterhalten und auf das Minimum zu
beschranken. Landschaftspragende Gelandeveran-
derungen sind nicht zulassig. Aus wichtigen
GrUnden kénnen Ausnahmen bewilligt werden.

9 Bei Eingrifien in Geotope ist ein mindestens
gleichwertiger Ersatz zu leisten.

4 Die landwirtschaftiche Nutzung im Rahmen des
Bundesrechts ist zulassig.

Art. 22 Schutzzone Geomorphologie (GEO) Ubernahme MBZR

" In der Geotopschutzzone sind die geologisch-
geomorphologischen Landschaftselemente (Geo-
Objekte gemass Inventar) in ihrer ganzheitlichen
Erscheinung zu erhalten.

2 Die geomorphologische Schutzzone tberlagert die
Landwirtschaftszone. Die heutige und zukUnftige
Bewirtschaftung der Landwirtschaft wird nicht
tangiert.

9 Bauten und Anlagen sind unter Berlicksichtigung
des Inventars der geologisch-geomorphologischen
Objekte von regionaler Bedeutung zu planen und zu
erstellen.

4 Landschaftspragende Gelandeveranderungen sind
nicht zulassig.

Art. 47 Einzelbaum schitzenswert
" Die im Zonenplan als schiitzenswert bezeichneten
und im Bauminventar aufgefihrten Einzelbdume

Neu
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sind langfristig in ihrer r&umlichen Wirkung und

siedlungsokologischen Qualitat zu erhalten. Sie sind

bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Zuldssig sind fachgerechte Pflegemassnahmen.

Ab &usserer Begrenzungslinie der Baumstamme ist

bei baulichen Veranderungen ein Abstand von 4.0 m

einzuhalten.

4 Der Gemeinderat kann innerhalo der Bauzone

Ausnahmen von den Abstéanden gemaéass Abs. 3

gewahren, wenn der Fortbestand des Baumes

dadurch nicht gefahrdet wird.

Gefahrden bauliche Massnahmen einen schitzens-

werten Baum, so sind in Absprache mit der

zustandigen Behorde Schutzvorkehrungen vorzu-
nehmen.

Eine Baumféallbewiligung kann ausnahmsweise

erteilt werden, wenn

a) der Baum in einem Zustand ist, der Massnah-
men zum Erhalt des Baums aussichtslos er-
scheinen l&sst,

b) der Baum im Sinne einer Pflegemassnahme zu-
gunsten eines wertvollen Baumbestands ent-
fernt oder eingreifend zurlickgeschnitten wer-
den muss,

c) der Baum Bauten und Anlagen oder Personen
gefahrdet und keine andere zumutbare Mog-
lichkeit der Gefahrenabwehr gegeben ist,

d) der Baum die ordentliche Grundstticksnutzung
durch einen Neubau oder bauliche Anderungen
Uberméassig stark erschwert,

e) ausserordentliche Verhaltnisse vorliegen und
eine fUr die offentlichen Interessen gesamthaft
bessere Situation geschaffen wird, wobei der
Baumschutz angemessen zu berticksichtigen
ist.

7 Im Baumféllgesuch ist nachzuweisen, dass
samtliche planerische Massnahmen und Pflege-
massnahmen nicht geeignet sind, den Baum zu
erhalten. Dazu ist ein Gutachten durch eine
ausgewiesene, unabhangige Fachperson zu
erstellen.

8 Wird die Baumfallbewiligung erteilt, so ist eine
mindestens gleichwertige Ersatzpflanzung vorzu-
nehmen und langfristig zu sichern.

)

Art. 48 Einzelbaum/Baumreihe erhaltenswert

" Die im Zonenplan als erhaltenswert bezeichneten

Einzelbdume und Baumreihen sowie Baume ge-

mass Art. 11 (Bauméaquivalent) sind in ihrer raum-

lichen Wirkung und siedlungsdkologischen Qualitat

zu erhalten.

Gefahrden bauliche Massnahmen einen erhaltens-

werten Baum, so sind in Absprache mit der

zustandigen Behorde Schutzvorkehrungen vorzu-

nehmen.

Eine Baumféallbewilligung kann erteilt werden wenn:

a) die Voraussetzungen gemass Art. 48 Abs. 6
erflllt sind oder

b) bei Baumreinen oder -gruppen die raumliche
Wirkung der Einheit durch die Entfernung eines
Einzelobjekts nicht geschmélert wird oder

c) fur nicht im Zonenplan dargestellte Baume nur
ein geringes oder kein offentliches Interesse an
deren Erhaltung besteht und

Neu
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d) ein gleichwertiger Ersatz mittes Ersatzpflanzung
sichergestellt werden kann.

Art. 49 Ersatzpflanzung

" Ersatzpflanzungen sind so anzulegen, dass sie
raumlich und qualitativ mittelfristig eine gleichwertige
Funktion Ubernehmen konnen. Die Ersatzpflanzung
erhélt den selben Schutzstatus.

2 st ein Ersatz auf dem gleichen Grundstlick nicht
moglich, kann der Ersatz auf anderen Grundsticken
im Umkreis von 100 m bewilligt werden, wenn die
offentlichen Interessen damit nicht geschmalert
werden.

9 Ist eine Ersatzpflanzung nicht maglich, legt der
Gemeinderat unter BerUcksichtigung der raumlichen
und siedlungsdkologischen Bedeutung die Ersatz-
abgabe pro Baum fest (mindestens 5'000 CHF).

Neu

Art. 50 Hecken, Feldgehdlze, Uferbestockungen

Art. 23 Gehdlze

Aktualisierung, Ergén-

" Die Hecken, Feldgehtlze und Uferbestockungen " Alle Hecken, Feldgeholze und Uferbestockungen* zung Abstdnde
sind geschitzt (Verordnung zum Schutze der sind geschitzt (kantonale Verordnung zum Schutze
Hecken, Feldgeholze und Uferbestockungen). der Hecken, Feldgehdlze und Uferbestockungen

2 Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung und vom 19. Dezember 1989). Fur Uferbestockungen
Pflege geméass der kantonalen Verordnung zum besteht zudem ein Schutz Uber das kantonale
Schutz der Hecken, Feldgehdlze und Uferbestock- Wasserbaugesetz § 10 (30. Jan. 1979).
ungen bzw. dem Wasserbaugesetz bleibt gewadhr- 2 Die im Zonenplan eingetragenen markanten
leistet. Einzelbaume sind geschlitzt. Verboten sind alle

9 Entlang von Bachen gilt der Gew&sserabstand Massnahmen, die direkt oder indirekt die Erhaltung
gemass § 25 des kantonalen Wasserbaugesetzes des Baumes gefahrden. Die Beseitigung aus
(WBG). Es sind keine weiteren Abstande zu zwingenden Grinden (Krankheit, Alter, Gefahrdung)
Uferbestockungen einzuhalten. bedarf der Genehmigung des Gemeinderates. Der

4 Ab Adusserer Begrenzungslinie der Stdmme von Gemeinderat regelt die Ersatzpflanzung.

Baumen, Feldgeholzen und Bestockungen sind @ Von den Gehdlzen (obere Boschungskante resp.

folgende Absténde einzuhalten: Verbindungslinie der dussersten Stamme und

a) Hochbauten und Abgrabungen ausserhalb Bestockungen) ist ein Bauabstand von mind. 6 m
Bauzone: 6.0 m einzuhalten. Im Bereich des Bauabstandes sind

b) Hochbauten und Abgrabungen innerhalo auch Abgrabungen, Steilbdschungen und Mauern
Bauzpnfa: 40m .. untersagt.

c) Oberirdische Bauten und Anlagen gemass § 4 Aufechiltt d Verkeh |
54 Abs. 2 PBV ausserhalb Bauzone: 3.0 m ufschittungen und Verkehrsanlagen (ausg.

d) Oberirdische Bauten und Anlagen geméss § Fusswege) mussen einen Abstand von mindestens
54 Abs. 2 PBV innerhalb Bauzone: 2.0 m 2 m von den Geholzen aufweisen und missen

9 Der Gemeinderat kann innerhalo der Bauzone einen naturlichen Uebergang zum gewachsenen
Ausnahmen von den Abstéanden gemaéass Abs. 4 Terrain gewahrleisten.
gewdhren, wenn der Fortbestand der Hecke bzw. * Gemass Anhang 4.5 der Verordnung des Bundesra-
der Feldgeholze in ihrer Ausdehnung und Qualitat  tes Uber umweltgefahrdende Stoffe (Stoffverordnung)
dadurch nicht geféhrdet wird. vom 9. Juni 1986 (SR 814.013) durfen Dinger und Zu-

satze in Hecken und Feldgehdlzen nicht verwendet
werden. Die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln ist
weitgehend untersagt (vgl. Anhang 4.3 der Stoffverord-
nung).

2.5 Sondernutzungsplanung 6. Bebauungsplan

Art. 24 Bebauungsplan
Der Gemeinderat ist aufgrund von § 17 Abs. 2 PBG zu-
standig, Bebauungspléne zu erlassen.
7. Gestaltungsplan
Art. 51 Freiwilliger Gestaltungsplan Art. 25 Ergadnzende Gestaltungsplanbestimmungen  Abweichung richtet sich

" Fur freiwillige Gestaltungsplane gelten die Vorgaben
gemass § 75 Abs. 2 PBG.

2 Die Mindestflache fir einen Gestaltungsplan, bei
dem vom Zonenplan und vom Bau- und
Zonenreglement im Rahmen von § 75 Abs. 2
PBG abgewichen werden kann, betrégt in allen
Zonen 2°000 m2. Der Gestaltungsplan kann
zonenubergreifend sein.

" Die Minimalfliache fir einen Gestaltungsplan, bei

dem vom Zonenplan und Bau- und Zonenreglement
im Rahmen von § 75 Abs. 2 und 3 PBG abgewichen
werden kann, betragt 4'000 m2.
Neben anderen Abweichungen kann der Gemeinde-
rat - unter Vorbehalt von Abs. 3 - folgende Abweich-
ungen von der Geschosszahl und der Ausnutzungs-
ziffer gewahren (vgl. § 75 Abs. 2 PBG):

nach § 75 PBG:

- 10 % bei freiwilligem GP
-3m GH, 20 % UZ bei
GP-Pflicht, wenn eine
Bebauungsstudie die
notwendigen Nachweise
erbringt.
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3)

Der Gemeinderat kann Abweichungen gemass Abs.
2 je nach dem Masse gewdhren, in dem die
Anforderungen aus § 75 Abs. 3 PBG erflllt sind.
Grundvoraussetzung flr eine Erhdhung um mehr als
5 % ist die Erflllung der Anforderungen an den
Energiebonus gemaéss § 14 PBV.

Mit dem Gestaltungsplan ist gleichzeitig ein Plan fur
die Gestaltung der Umgebung einzureichen.

a) Gestaltungsplane ohne Erarbeitung in einem
Konkurrenzverfahren: in allen Bauzonen kein zu-
sétzliches Vollgeschoss, Erhdhung AZ bis zu 5%.
In der W2A gilt eine max. AZ von 0,4.

b) Gestaltungsplane mit Erarbeitung in einem Kon-
kurrenzverfahren geméss Art. 27: in allen Bauzo-
nen ein zusétzliches Vollgeschoss, Erhdhung AZ
bis zu 15%. In der W2B gilt eine max. AZ von
0.46.

Der Gestaltungsplan flr verdichtete Bauweise

gemass § 38 PBG kann nur fur bereits Uberbaute

Areale in der W2B angewendet werden.

Der Gemeinderat kann Abweichungen gewahren,

wenn die Qualitdtsanforderungen gemass § 75 PBG

erfullt sind.

Wird geméss Abs. 1 ein zusatzliches Vollgeschoss

realisiert, ist in der W2A und W2B kein Dach-

geschoss zulassig.

Der Gemeinderat kann einen Gestaltungsplan, der

innert 8 Jahren seit dem Inkrafttreten nur zu einem

geringen Teil zur Ausflhrung gelangte, aufheben

oder Uberarbeiten lassen. Im Ubrigen vergl. § 80

PBG.

Im Rahmen des Gestaltungsplans Parzelle Nr. 88

(alte Kantonsstrasse) ist die Offnung des Miihle-

bachs sicherzustellen. Die Erkenntnisse aus dem

Gutachten zur Uberflutungsgefahr sind im Gestal-

tungsplan umzusetzen.

Freiwilliger GP bereits ab
2'000 m? mdglich: Flexi-
bilitét bei eher starrem

Uz/GH-System erhéhen.

Neue Bestimmungen
gemdss § 80 PBG
beachten.

In rechtskréftigem GP
abgebildet

Art. 52 Gestaltungsplanpflicht

1

o

In den im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten
darf nur im Rahmen eines Gestaltungsplanes im
Sinne von § 75 Abs. 1 PBG gebaut werden.
Gestaltungsplane durfen nur Uber das gesamte
Gebiet erstellt werden. Diese Baugebiete sind
besonders exponiert und erfordern bezlglich
Gestaltung, Bepflanzung und Erschliessung eine
besonders sorgfaltige Planung.

Fur Neubaugebiete sind die gebietspezifischen Ziele
und Vorgaben in Anhang 5 aufgelistet. Der
Gemeinderat kann Abweichungen gemass § 75
Abs. 1 je nach dem Masse gewdahren, in dem die
Ziele und Anforderungen aus Anhang 5 erfullt sind.
Grundvoraussetzung fur eine Erhdhung um mehr als
5 % ist die Erflllung der Anforderungen an den
Energiebonus gemass § 14 PBV.

Fur Abweichungen von mehr als 10 % auf die
Gesamthohe und die UZ gemass § 75 Abs. 1 PBG
ist Uber ein Konkurrenzverfahren der Nachweis
wesentlicher Vorteile gegentber der Normalbau-
weise sowie einer guten Eingliederung zu erbringen.
FUr Einzonungen gilt eine Gestaltungsplanpflicht.
Der Gemeinderat kann bei Kleinflachen bis 1'000 m?
davon absehen.

Bei Siedlungen, welche im Rahmen eines (auf-
gehobenen) Gestaltungsplans erstellt wurden, dient
die Gestaltungsplanpflicht der Sicherung von
gemeinschaftlichen Nutzungsinteressen und Gestal-
tungsmerkmalen. In diesen Gebieten sind bedeut-
ende bauliche oder nutzungsmassige Verande-
rungen von Hauptbauten nur im Rahmen eines
Gestaltungsplans zulassig.

Als bedeutende Veranderungen gelten namentlich:

Art. 26 Gestaltungs- und Bebauungsplanpflicht

1)

Im Zonenplan sind spezielle Gebiete mit einer
Gestaltungs- oder Bebauungsplanpflicht belegt.
Gestaltungs- und Bebauungsplane durfen nur Gber
das gesamte Gebiet erstellt werden. Diese
Baugebiete sind besonders exponiert und erfordern
bezlglich Gestaltung, Bepflanzung und Erschlies-
sung eine besonders sorgféltige Planung.

Der Gemeinderat kann bauliche Anderungen sowie
angemessene Erweiterungen bestehender Bauten
von der Gestaltungs- oder Bebauungsplanpflicht
befreien, wenn die baulichen Massnahmen von
untergeordneter Bedeutung sind und kein Prajudiz
fur allfallige spatere Bebauungs- und Gestaltungs-
pléane geschaffen wird.

Abweichung richtet sich
nach § 75 PBG:

- 10 % bei freiwilligem GP
-3m GH, 20 % UZ bei
GP-Pflicht, wenn eine
Bebauungsstudie die
notwendigen Nachweise
erbringt.

Regelung bebaute
Gebiete mit GP-Pflicht
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a) Neubauten oder der Ersatz von Hauptbauten;

b) Die Erhdhung von bestehenden Hauptbauten
um ein Geschoss oder mehr als 2.0 m;

c) Starke Veranderungen von Form und dusserer
Erscheinung von Hauptbauten;

d) Nutzungséanderungen, welche spuirbaren Mehr-
verkehr oder zusatzliche Emissionen erzeugen.

7 Der Gemeinderat kann bauliche Anderungen sowie

angemessene Erweiterungen bestehender Bauten

von der Gestaltungspflicht befreien, wenn die

baulichen Massnahmen von untergeordneter

Bedeutung sind und kein Prajudiz fur allfalige

spatere Gestaltungsplane geschaffen wird.

Art. 53 Konkurrenzverfahren
" Ein Konkurrenzverfahren liegt vor, wenn:
a) wenigstens drei Projektentwdirfe von voneinander
unabhangigen Verfassern vorliegen und
b) der Gemeinderat und allenfalls weitere von ihm
bestimmte Fachgremien an der Vorbereitung des
Konkurrenzverfahrens und an der Jurierung die-
ser ProjektentwUrfe beteiligt sind.
2 Die Gemeinde kann
a) sich finanziell am Konkurrenzverfahren beteiligen,
b) einen Verfasser bestimmen,
) ein neues Konkurrenzverfahren verlangen, wenn
zwischen Konkurrenzverfahren und Bewilligung
mehr als finf Jahre vergangen sind.

Unverénderte Uber-
nahme

Art. 27 Konkurrenzverfahren

" Ein Konkurrenzverfahren liegt vor, wenn:

a) wenigstens drei Projektentwdirfe von voneinander
unabhangigen Verfassern vorliegen und

b) der Gemeinderat und allenfalls weitere von ihm
bestimmte Fachgremien an der Vorbereitung des
Konkurrenzverfahrens und an der Jurierung die-
ser ProjektentwUrfe beteiligt sind.

Die Gemeinde kann

a) sich finanziell am Konkurrenzverfahren beteiligen,

b) einen Verfasser bestimmen,

) ein neues Konkurrenzverfahren verlangen, wenn
zwischen Konkurrenzverfahren und Bewilligung
mehr als finf Jahre vergangen sind.

2

Art. 54 Héhere Bauten

Die im Zonenplan speziell bezeichneten Bauten wurden
auf Basis eines Gestaltungsplans erstellt und weichen
mit zwei oder mehr Vollgeschossen vom massgeben-
den Zonenplan ab. Diese Abweichungen in der Ge-
samthohe werden hiermit ausdriicklich im Sinne von §
75 Abs. 2 PBG als zulassig erklért.

Art. 28 Hoéhere Bauten

Die im Zonenplan speziell bezeichneten Bauten liegen
in Gebieten mit rechtskréaftigen Gestaltungsplanen und
weichen mit zwei oder mehr Vollgeschossen vom mas-
sgebenden Zonenplan ab. Diese Abweichungen in der
Geschosszahl werden hiermit ausdriicklich im Sinne
von § 75 Abs. 2 PBG als zuléssig erklart (fur Bestand
und Ersatzbau).

Aktualisierung aufgrund
Aufhebung Gestaltungs-
pléne

8. Planungszone

C. Landumlegung und Grenzregulierung

D. Ubernahmepflicht, Entschadigungen und
Beitrage

3. Bauvorschriften

E. Bauvorschriften

3.1 Allgemeine Bestimmungen

|. Allgemeine Bestimmungen

Art. 55 Reklamen (§ 116 PBG)

" Das Anbringen, Ersetzen, Versetzen und Andern von
Reklamen und Reklameanschlagstellen ist bewilli-
gungspflichtig.

2 Reklamen, Beschriftungen und Beleuchtungen, die
durch ihre Grésse, Gestaltung oder Leuchtkraft das
Orts- oder Landschaftsbild storen, werden nicht
bewilligt.

3 Vorbehalten bleiben die kantonalen und eidgendssi-
schen Vorschriften.

Analog Inwil

3.2 Erschliessung

II. Erschliessung

Art. 29 Strassenabstande
Die Strassenabstande richten sich nach den §§ 84 ff
des kantonalen Strassengesetzes (StrG).

Ubergeordnete Gesetz-
gebung

Art. 56 Abstellflachen flr Fahrzeuge, Ersatzabgabe
" Bei Ein- bis Dreifamilienhdusern sind pro Wohn-
einheit 1.5 Personenwagen-Abstellplatze und bei
Mehrfamilienhédusern ab vier Wohnungen min-
destens je 1 Autoabstellplatze zu erstellen. Halbe
Parkplatze sind auf die nachst hohere Zahl
aufzurunden. Bei anderen Nutzungen (Laden, Cafés,

Art. 30 Abstellflachen flr Fahrzeuge, Ersatzabgabe

" Bei Ein- bis Dreifamilienh&usern sind pro Wohn-
einheit 2 Personenwagen-Abstellplatze und bei
Mehrfamilienhédusern ab vier Wohnungen min-
destens je 1.5 Autoabstellplatze zu erstellen. Halbe
Parkplatze sind auf die nachst hohere Zahl
aufzurunden. Fur Einfamilienhauser in der W2A mit

Leichte Herabsetzung der
geforderten Anzahl Park-
plétze
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Restaurants, Burordume, Gewerbebetriebe etc.) legt
der Gemeinderat die Anzahl zu erstellender Abstell-
platze aufgrund der VSS-Richtlinien fest. Bei Mehr-
familienhéusern ab vier Wohnungen sind pro Wohn-
ung 0.25 Besucherparkplatze zu erstellen und als
solche zu reservieren.

Hintereinander liegende Parkplatze, die nur bei
gleichzeitiger Verschiebung des davorstehenden
Fahrzeuges benutzbar sind, sind nicht erlaubt.
Abstellplatze durfen nicht zweckentfremdet werden.
9 Die vorgeschriebenen Personenwagen-Abstellplétze
sind auf privatem Grund zu realisieren.

Die Flache fur einen Personenwagen-Abstellplatz
muss den Mindestanforderungen der VSS-Richt-
linien gentigen.

Der Gemeinderat ist berechtigt, nach § 94 StrG, die
Abstell- und Verkehrsflachen zu regeln bzw. herab-
zusetzen. In den Kernzonen kann der Gemeinderat
die gemass Abs. 1 erforderliche Anzahl Abstellplatze
reduzieren, wenn mit einem Mobilitatskonzept eine
alternative, nachhaltige Verkehrsabwicklung aufge-
zeigt und sichergestellt wird.

Die Ersatzabgabe geméss § 95 StrG betragt pro
fehlenden Abstellplatz 8'000 CHF (Stand 2022
zentralschweizer Index der Baupreise).

n

=

5)

6)

einer Nachverdichtung (geméass Art. 6) sind 3 Ab-
stellplatze zu realisieren. Bei anderen Nutzungen
(Laden, Cafés, Restaurants, Biroraume, Gewerbe-
betriebe etc.) legt der Gemeinderat die Anzahl zu
erstellender Abstellplatze aufgrund der VSS-
Richtlinien fest. Bei Mehrfamilienhdusern ab vier
Wohnungen sind pro Wohnung 0.25 Besucher-
parkplatze zu erstellen und als solche zu reservieren.
Abstellplatze durfen nicht zweckentfremdet werden.
Die vorgeschriebenen Personenwagen-Abstellplatze
sind auf privatem Grund zu realisieren.

Die Flache fur einen Personenwagen-Abstellplatz
muss den Mindestanforderungen der VSS-
Richtlinien gentgen.

Der Gemeinderat ist berechtigt, nach § 94 StrG, die
Abstell- und Verkehrsflachen zu regeln  bzw.
herabzusetzen.

Die Ersatzabgabe gemass § 95 StrG betragt pro
fehlenden Abstellplatz CHF 8’000 (Stand 2010).
Dieser Ansatz wird vom Gemeinderat alle 5 Jahre
dem Zentralschweizerischen Index der Baupreise
angepasst. Die Ersatzabgabe ist mit dem Eintritt der
Rechtskraft der Baubewilligung zu bezahlen.

Mdglichkeit zur Reduktion

Art. 57 Mobilitdtskonzept

" Der Gemeinderat kann fiir Projekte in Planungs- und
Baubewilligungsverfahren Mobilitatskonzepte verlan-
gen, wenn:

a) sich Uberlastungen auf dem (bergeordneten
Strassennetz abzeichnen;

b) dies zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit
oder zur Vermeidung zusatzlicher Immissionen
auf Wohn- und Kernzonen notwendig ist;

c) die minimal erforderliche Parkplatzzahl (autoarme
Nutzungen, Schutzobjekte) unterschritten wird;

d) Bauten und Anlagen mehr als 50 Parkplatze/ha
anrechenbare GrundstUckflachen aufweisen;

e) Eine nutzungsbezogene Zuordnung von Park-
platzen aufgehoben wird.

2 Mobilitatskonzepte zeigen fiir besondere Nutzungen
und besondere Verhéltnisse Massnahmen auf, die
den induzierten Verkehr mit den Strassenkapazitaten
sowie mit dem O&ffentlichen Verkehr und Langsam-
verkehr abstimmen.

9 Mobilitdtskonzepte miissen folgende Mindestinhalte
aufweisen:

a) Ziel, Zweck und Zustandigkeit

b) Projektbeschrieb mit den wichtigsten Eckdaten:
Nutzungen, Herleitung der Anzahl Auto-Parkfel-
der und Veloabstellplatze, OV- und Velo-/Fuss-
verkehrs-Anbindung, wichtigste Ziele und Quellen
des erwarteten Verkehrsaufkommens

¢) Art der Parkraumbewirtschaftung

d) Informationen und Anreize zum BenUtzen des 6f-
fentlichen Verkehrs und des Fuss- und Velover-
kehrs

e) Massnahmen zur Vermeidung zusatzlicher Ver-
kehrsbelastung mit motorisiertem Verkehr in den
Kern- und Wohnzonen

f) Monitoring/Controlling

Gemdss Vorlage Energie-
Schweiz/MIPA, analog
Inwil
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g) Massnahmen/Sanktionen, sofemn Ziele nicht er-
reicht werden

Art. 31 Bodenversiegelung Vergleiche Art. 64 neu
Bei Platzen, Abstellflédchen und Fusswegen dirfen ver-
siegelte Belage nur angelegt werden, wenn dies aus
betrieblichen oder Umweltschutzgriinden erforderlich

ist.

lll. Abstande

Art. 32 Mehrlangenzuschlag in Kern- und Arbeitszo-  Gemdss neuem PBG
nen nicht mehr vorgesehen

Innerhalb von Kern- und Arbeitszonen wird kein Mehr-
langenzuschlag berechnet.
3.3 Héhenmasse IV. Vollgeschosse, Gebaude- und Firsthdhe
Art. 58 Gesamthdhe und Fassadenhéhe Umsetzung PBG/IVHB
" Die maximal zuléssige Gesamthohe ist fir jede Zone
in Anhang 1 dieses Reglements festgelegt. Sie ist ab-
hangig von der Dachform.
a) Fur Bauten mit Flachdach oder Pultdach gilt der
Grundwert.
d) Fur Schragdachbauten mit First im mittleren Drit-
tel® gilt am First die maximale Gesamthohe. Die
traufseitige Fassadenhthe darf den Grundwert
nicht Ubersteigen.
Fur Bauten, welche die UZ-c beanspruchen, redu-
zieren sich die entsprechenden Werte (Grundwert,
maximale Gesamthohe) um 3.0 m.
Bei Abgrabungen von mehr als 1.0 m reduziert sich
die zulassige Fassaden- und Gesamthdhe am ent-
sprechenden Punkt um das 1.0 m Ubersteigende
Mass der Abgrabung. Nicht darunter fallen Einstell-
hallen-Zufahrten bis zu einer Breite von max. 6.5 m
und einer Hohe von max. 3.0 m oder kleinere Ter-
rainvertiefungen fur einzelne, untergeordnete Haus-
zugange sowie die jeweils zugehdrigen, technisch
notwendigen Bodschungseinschnitte. Abgrabungen
durfen nicht als zusétzliches, talseitiges Geschoss in
Erscheinung treten. Bergseitige Abgrabungen von
mehr als 2.0 m sind nicht zulassig.
4 Der Wert gem. Anhang 1 gilt fir Flachdachbauten
sowie bei Schragdachbauten gem. Abs. 1 lit. b an
der traufseitigen Fassadenhohe. Fir die Bemessung
der maximalen Gesamthdhe am First entspricht die
talseitige Fassadenhoéhe der max. Gesamthdhe gem.
Anhang 1.
9 Von den Bestimmungen gem. Abs. 4 abweichen
durfen Dachvorspriinge bis zu 1.0 m in der Verlan-
gerung der Dachflache sowie technisch notwendige
Aufbauten (Anhang 8).
Art. 59 Fassadenhodhe bei Schragdachbauten mit Umsetzung PBG/IVHB
erhdhter Uz (UZ-b)
Bei Schragdachbauten, welche die erhéhte UZ-b be-
anspruchen, muss die maximale, traufseitige Fassa-
denhohe auf zwei gegenuberliegenden Seiten mindes-
tens 1.5 m unter dem Grundwert (der Gesamthohe) lie-
gen.
Art. 60 Gesamt- und Fassadenh®he bei Flachdach- Umsetzung PBG/IVHB
bauten mit erhdhter Uz (UZ-b)

)

k)

S Mittleres Drittel zwischen den projizierten Fassadenlinien
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Flachdachbauten, welche die erhéhte UZ-b beanspru-

chen, mussen folgende Bedingungen erflillen:

a) Gesamt- und Fassadenhdhe liegen mindestens
1.5 m unter dem Grundwert oder

b) das oberste Geschoss muss auf einer Seite um
mindestens 3.0 m von der Fassadenflucht zu-
rlckversetzt sein. Auf der rlickversetzten Seite
muUssen die obersten Punkte der Bristung min-
destens 1.5 m unterhalb der Dachkonstruktion
des obersten Geschosses liegen. Das oberste
Geschoss darf in seiner Grundflache und Erschei-
nung maximal 2/3 der Grundflache des darunter-
liegenden Geschosses betragen.

3.4 Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Art. 61 Dachgestaltung

" Da&cher haben sich in Form, Farbe und Materi-

alisierung in die Dachlandschaft so einzuordnen,

dass eine ruhige Gesamtwirkung entsteht.

FUr Solaranlagen auf Dachern gelten die Vorgaben

des Raumplanungsrechts des Bundes sowie die

kantonalen Hilfsmittel*. Sie gelten als technisch
bedingte Aufbauten gemass § 139 Abs. 2 PBG.

9 Dachaufbauten (Lukarnen, Dachfenster) oder Dach-

einschnitte sind zuléssig, wenn sich eine asthetisch

und architektonisch gute Ldsung ergibt.

Bei Schragdachbauten, deren Gesamthohe Uber

dem Grundwert liegt, durfen Dachaufbauten und

Dacheinschnitte in ihrer gesamten Léange (ohne

Dachvorspriinge) 2/5 der zugeordneten Fassaden-

lange nicht Ubersteigen.

9 Bei Schragdachbauten, deren Gesamththe Uber
dem Grundwert liegt, haben die Dachgeschosse auf
zwei gegenUberliegenden Seiten Uber der Schnitt-
linie Dach/Fassade Schragdacher aufzuweisen. Die-
se durfen einen Winkel von 45° nicht Ubersteigen.

8 Nicht begehbare Flachdicher oder Flachdachteile
ab einer Grosse von 25 m? sind vollflachig extensiv
zu begrinen. Dies gilt ebenso flr Schragdacher bis
zu einer Neigung von 10°.

=

Art. 33 Dachgestaltung, Dachnorm (Anhang ) Umsetzung PBG/IVHB

' Déacher haben sich in Form, Farbe und Gestaltung in
die Dachlandschaft so einzuordnen, dass eine
ruhige Gesamtwirkung entsteht.

2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte dirfen in ihrer

gesamten Lange nicht mehr als 2/5 der zuge-

ordneten Fassadenlange betragen, wenn die
zuldssige Zahl der Vollgeschosse erreicht ist.

Vorbehalten bleiben die Sonderregelungen fir die

Kernzone.

Wird die zuldssige Zahl der Vollgeschosse ausge-

schopft, gelten fur die Dach- oder Attikageschosse

die nachfolgend aufgefihrten Regeln:

Dachgeschosse mit Schréagdacher:

a) In allen Zonen gilt, mit Ausnahme der Kern-, Ar-
beitszone, Zone fur 6ffentliche Zwecke und Zone
fUr Sport- und Freizeitanlagen, eine Kniestock-
héhe von 1.50 m und eine Dachfirsthdhe von
max. 4.20 m bei 2 Vollgeschossen und eine
Dachfirsthéhe bei 3 und mehr Voligeschossen
von max. 5.00 m.

b) Der Dachfirst ist bei allen Dachformen mindes-
tens 2.50 m hinter die Fassade des Vollgeschos-
ses zurlickzusetzen.

Dachgeschosse mit Pultdécher:

Fur Dachgeschosse mit Pultdachern gilt eine Knie-

stockhéhe von héchstens 2.50 m und eine Dach-

firsthdhe von héchstens 3.50 m.

Dachgeschosse mit Pultdachern missen an einer

Fassadenfront um mindestens 2.50 m zurlckver-

setzt sein, in Hanglagen betrifft dies die talseitige

Fassade.

Attikageschosse mit Flachdacher:

Attikageschosse mit Flachdach mussen an einer

Fassadenfront um mindestens 2.50 m zurlickver-

setzt sein, in Hanglagen betrifft dies die talseitige

Fassadenfront.

Flachdécher:

Die Flache Uber dem obersten zuléssigen Geschoss

eines Gebaudes darf nicht als Terrasse benutzt

werden.

Allgemein geltende Massvorschriften:

a) Fassaden von Dachgeschossen mit Pultdachern
oder Attikageschossen durfen nicht an die ent-
sprechende Fassade des Vollgeschosses gestellt

4 Merkblatt Solaranlagen
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werden, wenn das UG dieser Fassade im Mittel
mehr als 1.20 m sichtbar ist. Sie mtssen um min-
destens 2.50 m zurlickversetzt werden.

b) Bei Flachdachbauten darf die geschlossene
Bristung die zulassige Gebaudehdhe um hochs-
tens 1.20 m Uberschreiten

V. Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

Art. 62 Terrassenbauten
Terrassenbauten an Hanglagen sind nur zuldssig,

a) wenn ein genehmigter Gestaltungsplan vorliegt
b) wenn das Orts- und Landschaftsbild nicht beein-
trachtigt wird.

Regelung Terrassenbau-
ten

Art. 63 Terrainverdnderungen, Stilitzmauern, Be-
pflanzungen

" Terrainveranderungen sind auf das Minimum zu
beschranken. Das gestaltete Terrain darf das
gewachsene um nicht mehr als 1.50 m tberragen.
Neu anzulegende Boschungen und StlUtzmauern
sind nach Moglichkeit mit Hilfe von ingenieur-
biologischen Methoden zu bauen und zu begrinen.
Stutzmauern und mauerartige Bdschungen haben
innerhalb  der Gelandenorm folgende Masse
einzuhalten (Anhang 9). Als mauerartige Boschung
(z.B. Loffelsteinmauer) gilt eine Gelandegestaltung
mit einer Neigung von mehr als 60°.

a) ab gewachsenem Terrain: max. Hohe 1.50 m

b) ab tiefer gelegtem Terrain: max. Héhe 2.00 m
Horizontal gestaffelte Stitzmauern und mauerartige
Bdschungen muissen um das Mass ihrer Hohe
zurlckversetzt werden.

An Siedlungsréandern und landschaftlich exponierten
Lagen sind Mauern und Einfriedungen von mehr als
0.5 m Hohe nur in Ausnahmeféllen zuléssig.

Bei Vorliegen besonderer Umstdnde kann der
Gemeinderat bei architektonisch guter Umsetzung
und gut in die Landschaft eingepasster
Umgebungsgestaltung héhere Stitzmauern und
mauerartige B&schungen zulassen.

Der Gemeinderat kann im Interesse von Gesundheit,
Flora und Fauna allgemeine oder projektbezogene
Vorschriften erlassen (z.B. ein Pflanzverbot flr
Zucht-Juniperus).

2)

k)

=

5)

6)

Art. 34 Terrainverénderungen, Stilitzmauern, Be-

pflanzungen (Anhang II)

" Terrainveranderungen sind auf das Minimum zu
beschréanken. Das gestaltete Terrain darf das
gewachsene um nicht mehr als 1.50 m tberragen.

2 Stitzmauern und mauerartige Boschungen haben
innerhalb  der Gelandenorm folgende Masse
einzuhalten. Als mauerartige Bdschung (z.B.
Loffelsteinmauer) gilt eine Gelandegestaltung mit
einer Neigung von mehr als 60°.

ab gewachsenem Terrain: max. Héhe 1.50 m
ab tiefer gelegtem Terrain: max. Hohe 2.00 m

9 Horizontal gestaffelte Stiitzmauern und mauerartige

Boschungen muissen um das Mass ihrer Hohe

zurlckversetzt werden.

Bei Vorliegen besonderer Umstande kann der

Gemeinderat bei architektonisch guter Umsetzung

und gut in die Landschaft eingepasster

Umgebungsgestaltung héhere Stitzmauern und

mauerartige Bdschungen zulassen.

9 Der Gemeinderat kann im Interesse von Gesundheit,
Flora und Fauna allgemeine oder projektbezogene
Vorschriften erlassen (z.B. ein Pflanzverbot flr
Zucht-Juniperus).

Prézisierung Bdschungen
und Stdtzmauern,
Ergénzung Siedlungsrén-
der

Art. 64 Umgebungsgestaltung und Bepflanzung

" Umgebungsflachen sind mit einem hohen Grinanteil
aus einheimischen, standortgerechten Pflanzenarten
anzulegen. Dazu ist in der Regel ein Umgebungsplan
einzureichen. Bei kleineren Bauvorhaben kann der
Gemeinderat auf diesen Plan verzichten.

Nicht der Erschliessung oder dem Aufenthalt die-
nende Flachen sind zu begrunen.

Bei Platzen, Abstellflichen und Fusswegen durfen
versiegelte Beldge nur angelegt werden, wenn dies
aus betrieblichen oder Umweltschutzgrinden erfor-
derlich ist.

Invasive, gebietsfremde Arten sowie die Anlage rei-
ner Schotter- und Steingarten ohne ©kologischen
Mehrwert sind nicht zulassig.

Zur Durchgriinung des Ortsbildes kann der Gemein-
derat Bereiche mit Baumgruppen und Alleen festle-
gen. Im Baubewiligungsverfahren kdnnen flr den
Strassenraum wichtige Baume vorgeschrieben wer-
den.

n

)

=

o

Ubernahme Art. 31 alt
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9 In landschaftlich exponierten Lagen und an Sied-
lungsréandern sind erhdhte Anforderungen an die Ein-
passung in das Landschaftsbild zu erflllen. Die
Randbereiche sind als naturnahe und &kologisch
wertvolle Flachen oder Grinstrukturen anzulegen
und weisen mindestens eine Breite von 1.0 m auf.
Der Gemeinderat bestimmt nach Anhoéren der
Grundeigentimer den Zeitpunkt und die Art der Be-
pflanzung.

=)

Art. 65 Kulturdenkmaler (§ 142 PBG)

" Der Kanton erfasst die Kulturdenkmadler in einem
kantonalen Bauinventar. Die Wirkungen der Aufnah-
me eines Kulturdenkmals im kantonalen Bauinventar
richten sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im
Zonenplan sind die inventarisierten Kulturdenkmaéler
dargestellt.

2 Im kantonalen Denkmalverzeichnis aufgelistete
Objekte unterstehen dem Gesetz Uber den Schutz
der Kulturdenkmaler und sind im Zonenplan orien-
tierend dargestellt. Bauliche Massnahmen an diesen
Objekten oder in deren Umgebung bedtrfen einer
Bewilligung der zustandigen kantonalen Dienststelle.

9 Schitzenswerte Kulturdenkmaler sind an ihrem
Standort zu bewahren. Sie kénnen nach den Be-
durfnissen des heutigen Lebens genutzt werden und
unter BerUcksichtigung ihres Wertes qualitatsvoll
verandert werden. Sie sind in ihrer baulichen
Struktur, Substanz und Erscheinung zu erhalten und
durfen weder abgebrochen noch durch Veran-
derungen in ihrer Umgebung beeintrachtigt wer-
den. Bei baulichen Veranderungen ist vorgangig die
Stellungnahme  der  zustandigen  kantonalen
Dienststelle einzuholen.

4 Erhaltenswerte Kulturdenkmaler sind an  Ihrem
Standort zu bewahren. Sie kénnen nach den Be-
durfnissen des heutigen Lebens genutzt werden und
unter BerUcksichtigung ihres Wertes qualitatsvoll
veréndert werden. Ein Abbruch ist nur zuléssig,
wenn die Erhaltung des Kulturdenkmals nach-
weislich unverhaltnisméssig ist. Ein Ersatzbau muss
in Bezug auf Gestaltung, Volumen, und auf die
Stellung im Orts- oder Landschaftsbild mindestens
gleichwertige Qualitat aufweisen.

9 Baugruppen sind in Bezug auf die Wirkung des
Ensembles und auf den Ortshild- und Land-
schaftsschutz  den schitzenswerten  Objekten
gleichgestellt. Fur bauliche Veranderungen innerhalb
einer Baugruppe ist vorgangig die Stellungnahme
der zustandigen kantonalen Dienststelle einzuho-
len.

8 Der Gemeinderat kann Massnahmen des Objekt-
schutzes, des Umgebungsschutzes und des Unter-
haltes nach Anhdrung der Eigentimer festlegen und
Beitrage entrichten.

Art. 35 Kulturobjekte Ubernahme MBZR

" Der Kanton erfasst die Kulturobjekte in einem
kantonalen Bauinventar. Die Wirkung eines aufge-
nommenen Kulturobjektes richtet sich nach den
kantonalen Bestimmungen. Im Zonenplan sind die
inventarisierten Kulturobjekte orientierend darge-
stellt.

2 Fir die schitzenswerten Kulturobjekte regelt der
Kanton das Verfahren.

3 Fir die erhaltenswerten Kulturobjekte gilt folgendes
Verfahren:

a) Verlangt die Grundeigentiimerschaft einen Ent-
scheid oder beabsichtigt sie eine solche Baute
oder ein Objekt zu verandern oder zu beseitigen,
kundigt sie dies dem Gemeinderat an.

b) Der Gemeinderat entscheidet, wieweit Schutz-
massnahmen gerechtfertigt und tragbar sind. Er
kann bei einer Neugestaltung der Bauten, der
Materialwahl, der Farbgebung Auflagen erlassen.
Er kann Massnahmen fur deren Erhaltung ergrei-
fen, insbesondere deren Abbruch verbieten. Er
kann in begrindeten Fallen ein Kulturobjekt, unter
Voranzeige an die zustandige kantonale Dienst-
stelle, aus dem Bauinventar entlassen. Der Ge-
meinderat berlcksichtigt bei den geforderten
Schutzmassnahmen deren Verhaltnismassigkeit
und stitzt seinen Entscheid auf die Anhérung der
Grundeigentimerschaft und die Anhorung von
Fachleuten ab.

c) Der Gemeinderat entscheidet Uber allfalige
Schutzmass-nahmen und allféllige finanzielle Bei-
trage im Rahmen von Vertragen mit den Grund-
eigentumerschaften oder mit Verfugungen. Vor-
behalten bleibt der Eintrag in das kantonale Denk-
malverzeichnis durch den Kanton.

4 Die nahere Umgebung der Kulturobjekte ist so zu
gestalten, dass diese in ihrem Wert nicht wesentlich
beeintrachtigt werden. Kénnen Bauten und Objekte
innerhalb von ,Baugruppen” vollstandig ersetzt
werden, so durfen sie erst abgebrochen werden,
wenn die Bewiligung flr den allfdligen Ersatzbau
vorliegt. Vorbehaltenbleibt der friihzeitige Abbruch
aus Griinden der Sicherheit.

9 Der Gemeinderat kann Massnahmen zum Schutz
einzelner Kulturobjekte erlassen und an die Kosten
fur die Pflege, Erhaltung und Gestaltung von
Kulturobjekten Beitrage ausrichten.

Art. 66 Archdologische Fundstellen

" Der Kanton erfasst die archéologischen Fundstellen
in einem kantonalen Fundstelleninventar. Die
Wirkungen der Aufnahme einer archaologischen
Fundstelle im kantonalen Fundstelleninventar richten
sich nach den kantonalen Bestimmungen. Im

Ubernahme MBZR
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Zonenplan sind die inventarisierten Fundstellen
orientierend dargestellt.

Eingriffe in eingetragene Fundstellen bedurfen einer
Bewilligung der zustandigen kantonalen Dienststelle.

Art. 67 Antennen

1)

)

k)

=

Als Antennenanlagen gelten Anlagen, die dem draht-
und kabellosen Empfang sowie der draht- und ka-
bellosen Ubermittlung dienen. Als visuell wahrnehm-
bare Antennenanlagen gelten Anlagen, die nicht
bzw. nicht hinreichend kaschiert sind und aufgrund
ihres Erscheinungsbildes als Antennenanlage er-
kennbar sind. Von den Bestimmungen der Abs. 2 bis
6 ausgenommen sind standortgebundene Antennen
zum Eigenbedarf fUr Funkdienste wie Betriebsfunk,

Blaulichtorganisationen, Amateur- und CB-Funk. Sie

mussen in unmittelbarer funktioneller Beziehung zum

Ort stehen wo sie errichtet und betrieben werden.

Auch solche Antennen durfen jedoch das Orts- und

Landschaftsbild nicht wesentlich beeintréchtigen

und haben der Umweltschutz- und Fernmeldege-

setzgebung des Bundes zu entsprechen.

Fur die Erteilung einer Baubewilligung fur eine Mobil-

funkanlage ist folgendes Vorverfahren erforderlich:

a) Der Mobilfunkbetreiber teilt der Gemeinde mit in
welchem Umkreis der Bau einer Anlage beab-
sichtigt ist.

b) Der Mobilfunkbetreiber kann einen Standortvor-
schlag vorlegen. Dieser ist unter Bertcksichti-
gung des Dialogmodells und des Kaskadenmo-
dells geméss nachfolgenden Absétzen zu be-
grinden.

c) Die Gemeinde prift den Standort und kann al-
ternative Standorte vorschlagen.

Nach Ablauf des Vorverfahrens gemass Abs. 2, spa-

testens aber nach einer Frist von drei Monaten kann

der Betreiber das Baubewiligungsverfahren einlei-
ten. Ist der von der Gemeinde vorgeschlagene

Standort gemass Prifung des Betreibers realisierbar

(technisch, wirtschaftlich, privat- und planungsrecht-

lich), hat der Betreiber diesen Standort zu tGberneh-

men.

Flr die Standortevaluation visuell wahrnehmbarer

Antennenanlagen gelten folgende Prioritdten (1 =

hochste Prioritat):

Prioritét 1: Arbeitszonen, Sondernutzungszonen: Vi-

suell wahrnehmbare Antennenanlagen haben ge-

gentber anderer Bauzonen, die ganz oder teilweise
eine Wohnnutzung erlauben, in der Regel einen Min-
destabstand von 100 m aufzuweisen.

Prioritdt 2: Zonen fur offentliche Zwecke, Zone fur

Sport- und Freizeitanlagen: Visuell wahrnehmbare

Antennenanlagen haben gegentber anderen Bauzo-

nen, die ganz oder teilweise eine Wohnnutzung er-

lauben, in der Regel einen Mindestabstand von 100

m aufzuweisen.

Prioritdt 3: In den Ubrigen Bauzonen sind visuell

wahrnehmbare Antennenanlagen nur zuléssig, wenn

kein Standort in einem der Prioritat 1, 2 oder 3 zuge-
ordneten Gebiet moglich ist.

Der Standort einer visuell wahrnehmbaren Antenne

in einem Gebiet untergeordneter Prioritat ist nur dann

zulassig, wenn sie sich nicht in einem Gebiet

Art. 36 Aussenantennen und Anlagen der Energiege- ~ Ubernahme Kaskaden-
winnung in der Kernzone und Sonderbauzone Klos-  modell analog Inwil und
ter/Kirche Ballwil
" Aussenantennen und Anlagen der Energieerzeug-

ung sind in der Kernzone und Sonderbauzone

Kloster/Kirche (einschliesslich Antennen flir den

Satellitenempfang) bewilligungspflichtig.
2 Sie werden im Rahmen von § 143 Abs. 2 PBG

bewilligt, wenn sie das Orts- und Landschaftsbild

nicht beeintrachtigen.
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Ubergeordneter Prioritat aufstellen l8sst. In jedem Fall
ist eine Koordination mit bestehenden Antennenan-
lagen zu prufen. Falls die Prifung ergibt, dass eine
Koordination aufgrund der anwendbaren Vorschrif-
ten maglich ist, ist die neue Anlage am bestehenden
Standort zu erstellen.

In den reinen Wohnzonen, in der Dorfkern- und Zent-
rumszone sowie in den Wohn- und Arbeitszonen
sind Antennenanlagen nur zuldssig, wenn sie Uber-
dies einen funktionalen Bezug (die Antennenanlage
hat von ihren Dimensionen und ihrer Leistungsfahig-
keit her, der in den genannten Zonen ublichen Aus-
stattung zu entsprechen) zu diesen Zonen aufwei-
sen. Sie sind unauffallig zu gestalten.

An Kulturdenkmalern (Denkmalschutzobjekte und
schitzens- und erhaltenswerte Objekte gemass kan-
tonalem Bauinventar) und in einem Abstandsbereich
von in der Regel 100 m zu den genannten Zonen und
Objekten sind visuell wahrnehmbare Antennenanla-
gen nicht zuléssig. Visuell wahrnehmbare Antennen-
anlagen haben sich Uberdies optimal ins Orts- und
Landschaftsbild einzugliedern und durfen die ge-
schitzten Objekte nicht beeintrachtigen.
Dachaufbauten, Anlagen auf Dachern und freiste-
hende Anlagen sind nur zuldssig, wenn sich eine as-
thetisch und architektonisch gute Losung ergibt. An-
lagen sind fur sich und in ihrem Zusammenhang mit
der baulichen und landschaftlichen Umgebung so zu
gestalten, dass eine ruhige Gesamtwirkung entsteht.
Auf die Kulturdenkmaler und die homogen bebauten
Wohnquartiere ist besonders Rucksicht zu nehmen.

o

o

=

VI. Sicherheit

Art. 37 Gefahrenzone allgemein (G)

Neue Reihenfolge, vgl.
Art. 34 neu

Art. 38 Gefahrenzone erhebliche Gefahrdung (G-rot)

Neue Reihenfolge, vgl.
Art. 35 neu

Art. 39 Gefahrenzone Sturz, mittlere und geringe

Gefahrdung (G-St)

" Die Gefahrenzone Sturz Gefahrenstufen 2/3 (grin
schraffiert dargestellt) dient dem Schutz von Sach-
werten in durch Sturzschlag mittel bis gering
gefahrdeten Gebieten.

9 Uber die massgebenden Einwirk- resp. Schutz-
hohen geben die Intensitatskarte und die Gefahren-
karte Auskunft, die auf der Gemeindeverwaltung
eingesehen werden kénnen.

Geldscht da keine Mass-
nahmen definiert

Art. 40 Gefahrenzone Wasser, mittlere und geringe
Gefahrdung (G-Wa)

Neue Reihenfolge, vgl.
Art. 36 neu

Art. 41 Gefahrenzone Rutschung, mittlere und ge-
ringe Gefahrdung (G-Ru)

Neue Reihenfolge, vgl.
Art. 37 neu

3.5 Schutz der Gesundheit

VII. Schutz der Gesundheit

Art. 68 Abstellflachen flir Kehrichtgebinde und Con-
tainer

Bei Neubauten sind auf privatem Grund unmittelbar an
der Strasse gelegene Abstellplatze fur Kehrichtgebinde
zu schaffen, die fur die Kehrichtabfuhr gut zugénglich
sind und den Verkehr nicht beeintréchtigen.

Art. 42 Abstellflachen fiir Kehrichtgebinde und Con-
tainer

Bei Neubauten sind auf privatem Grund unmittelbar an
der Strasse gelegene Abstellplatze fur Kehrichtgebinde
zu schaffen, die fur die Kehrichtabfuhr gut zugénglich
sind und den Verkehr nicht beeintréchtigen.

Unverdnderte Uber-
nahme

Art. 69 Einstellraume flr Fahrrader und Kinderwagen
7 In  Mehrfamilienhdusern, mit mindestens drei
Wohnungen, sind in Verbindung zum Treppenhaus

Art. 42 Einstellraume fir Fahrrader und Kinderwagen
In Mehrfamilienhdusern, mit mindestens drei Wohnun-
gen, sind in Verbindung zum Treppenhaus gentgend

Ergénzung
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genlgend grosse, von aussen ohne Treppe und in
der Regel nicht Uber eine Tiefgarage im Unter-
geschoss erschlossene, zugéngliche Einstellrdume
fur Fahrréader und Kinderwagen zu erstellen

2 Der Bedarf fur die Abstellplatze von Fahrrader
errechnet sich nach den aktuell geltenden Normen
(VSS 40 065).

9 Bei drei und mehr Wohneinheiten ist eine Flache von
1 m?2 pro vier Zimmer fur gedeckte und leicht zu-
gangliche Abstellplatze fur Kinderwagen, Fahrrad-
anhanger und dergleichen in der Nahe des Hausein-
ganges vorzusehen.

grosse, von aussen ohne Treppe zugangliche Einstell-

raume fUr Fahrrader und Kinderwagen zu erstellen

(Richtwert: 5 m? pro Familienwohnung, 3 m? pro Klein-

wohnung).
Praszisierung analog Inwil
und Ballwil

Art. 44 Hundeverséuberungseinrichtungen Uberholt
Vor der Erschliessung und Uberbauung grésserer Are-

ale kann der Gemeinderat Hundeversauberungsein-

richtungen bestimmen. Der Unterhalt privater Anlagen

geht zu Lasten der Grundeigentimer.

Art. 70 Bauen in larmbelasteten Gebieten

" In larmbelasteten Gebieten gelten Art. 29 bis 31 der
Eidgenossischen Larmschutzverordnung (LSV). Eine
Gestaltungsplan- oder Baubewilligung fir Gebaude
mit l1Armempfindlicher Nutzung kann erst nach
Vorliegen eines entsprechenden Nachweises, dass
der massgebliche Grenzwert eingehalten wird, erteilt
werden.

2 Kann der Grenzwert trotz Larmschutzmassnahmen

nicht eingehalten werden, so ist das Uberwiegende

Interesse auszuweisen und der Dienststelle Umwelt

und Energie ein Gesuch um eine Ausnahmebe-

willigung gemass Art. 30 LSV bzw. eine Zustimmung
gemass Art. 31 LSV einzureichen.

Bei Parzellen, die nach 1985 in eine Bauzone

eingezont wurden, besteht keine Moglichkeit von

Ausnahmen.

4 Bei Baugesuchen entlang der Kantonsstrasse ist
aufzuzeigen, wie der  Immissionsgrenzwert
eingehalten werden kann.

9 Bei Neuerschliessungen und Gestaltungsplénen
entlang der Kantonsstrasse muss aufgezeigt
werden, dass der Planungswert eingehalten werden
kann

)

Art. 45 Bauen in l&rmbelasteten Gebieten Ubernahme Formulierung

" In larmbelasteten Gebieten sind im Rahmen von MBZR
Bewiligungen Massnahmen nétig, um die Grenz-
werte geméss Eidg. Larmschutzverordnung (LSV)
einzuhalten (siehe Bestimmungen von Art.29 — 31
LSV). Ein Gestaltungsplan oder eine Baubewilligung
flr Gebaude mit larmempfindlicher Nutzung kann
erst nach Vorliegen eines entsprechenden Nach-
weises erstellt werden.

2 Kann der Grenzwert trotz Larmschutzmassnahmen
nicht eingehalten werden, so ist das Uberwiegende
Interesse auszuweisen und der Dienststelle Umwelt
und Energie ein Gesuch um eine Ausnahmebe-
willigung gemass Art. 30 LSV bzw. eine Zustimmung
gemass Art. 31 LSV einzureichen.

9 Bei Parzellen, die nach 1985 in eine Bauzone
eingezont wurden, besteht keine Moglichkeit von
Ausnahmen.

4 Bei Baugesuchen entlang der Kantonsstrasse ist
aufzuzeigen, wie der  Immissionsgrenzwert
eingehalten werden kann.

9 Bei Neuerschliessungen und Gestaltungspléanen
entlang der Kantonsstrasse muss aufgezeigt
werden, dass der Planungswert eingehalten werden
kann

Art. 71 Technische Gefahren

" Bei der Anderung der Bau- und Zonenordnung und
bei Sondernutzungsplanungen in technischen Ge-
fahrenbereichen geméass Konsultationskarte «Tech-
nische Gefahren», die eine deutliche Erhdhung des
Risikos fur die Bevdlkerung zur Folge haben, sind
raumplanerische Massnahmen, Schutzmassnahmen
am geplanten Objekt oder Sicherheitsmassnahmen
bei Anlagen oder Betrieben mit storfallrelevanten Ge-
fahren zu prifen und festzulegen.

In eingezonten Gebieten mit einem hinterlegten Risi-
kobericht ist zu prufen, ob die darin getroffenen An-
nahmen weiterhin aktuell sind. Andern sich die An-
nahmen wesentlich, insbesondere die vorgesehenen
Nutzungen, ist der Risikobericht zu aktualisieren.

In eingezonten Gebieten mit einer Auflage fur Schutz-
massnahmen  (z.B.  Personenzahlbeschrankung,
ausreichende Abstéande zur Risikoquelle, Anordnung
der Raumaufteilung und der Notausgange, Objekt-
schutzmassnahmen am Gebdude) sind bei

n

)

Ergénzt aufgrund Forde-
rung Kanton
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Bauvorhaben diese Schutzmassnahmen der Dienst-
stelle Umwelt und Energie zur Beurteilung einzu-
reichen. In eingezonten Gebieten ohne Auflagen fuir
Schutzmassnahmen sind mdgliche Schutzmassnah-
men mit der Dienststelle Umwelt und Energie frihzei-
tig im Rahmen der Planung eines Bauvorhabens zu
besprechen.

Schutzmassnahmen und raumplanerische Mass-
nahmen sind im Baubewilligungsverfahren umzuset-
zen.

=

Art. 72 Beleuchtung

1 Samtliche Lichtemissionen sind moglichst durch
Massnahmen an der Quelle auf das objektiv Notwen-
dige zu beschrénken und sind energieeffizient und
umweltschonend zu betreiben. Durch eine optimale
Wahl und Ausrichtung der Leuchtung sowie im Be-
darfsfall durch Abschirmungen ist Licht nur dorthin
strahlen zu lassen, wo es dem Beleuchtungszweck
dient. Himmelwarts strahlende stationére oder mo-
bile Beleuchtungsanlagen, wie z. Bsp. Skybeamer,
sind nicht zulassig. Die Beleuchtungsstarke und die
Zeitdauer der Beleuchtung sind soweit wie moglich
zu reduzieren (durch Zeitschaltung, Bewegungsmel-
der, etc).

Lichtreklamen, beleuchtete Reklamen sowie be-
leuchtete Schaufenster sind von 22.00 Uhr bis 06.00
Uhr auszuschalten. Davon ausgenommen sind Be-
triebe wahrend der bewilligten Betriebszeit, sofern
ein ausreichendes Interesse geltend gemacht wer-
den kann.

Lichtemissionen in Ruherdume (Schlafzimmer) sind
moglichst zu vermeiden. Naturrdume (Siedlungsran-
der, Grlinzonen, FlUsse, etc.) durfen durch kein weis-
ses Licht (Blauanteil) und keine Strahlung im UV-Be-
reich gestort werden.

Uberfliissige Leuchten sind riickzubauen.

n

k)

4

Neu: Einddmmung Licht-
verschmutzung

Quelle: Musterartikel aus
Licht-Toolbox BAFU

Beleuchtung Kirchenturm
féllt nicht unter
Bestimmung

Art. 73 Ersatzabgabe fiir Spielpldtze und andere Frei-
zeitanlagen

" Spielplatze und Freizeitanlagen im Sinne von § 158
PBG sind bei Wohnbauten und Uberbauungen mit
vier und mehr Wohnungen zu erstellen.
Verunmaglichen die ortlichen Verhaltnisse die Erstel-
lung der erforderlichen Spielplatze und Freizeitanla-
gen im Sinne von § 158 PBG, hat der Bauherr je m?2
nicht erstellter Flache eine einmalige Ersatzabgabe
von 200 CHF zu entrichten.

n

Art. 46 Ersatzabgabe flr Spielplatze und andere Frei-
zeitanlagen

Die Ersatzabgabe betragt je 100 m? anrechenbare Ge-
schossflache CHF 5'000.- (Stand 2010). Der Ansatz
wird alle finf Jahre nach dem Zentralschweizer Index
der Baukosten angepasst. Im Ubrigen gilt §158 und
159 PBG.

Erhéhung Ersatzabgabe,
gemdss Baupreisindex
der Grossregion Zentral-
schweiz, gemdss Preis-
basis Hochbau Oktober
2020 = 100, liegt der
Wert bei 200 CHF

VIII. Energie

Art. 74 Umweltschutz und Energie

" Gesamtiberbauungen und Einzelbauten sind nach
dem Energiegesetz (KEnG) so zu erstellen, dass sie
mit moglichst geringem Aufwand an Energie wirt-
schaftlich genutzt werden kdénnen und die Umwelt-
belastung méglichst klein gehalten wird.

Im Rahmen von Gestaltungs- und Bebauungsplanen
kann der Gemeinderat erhohte Anforderungen an
den Gebaudestandard, die Energieeffizienz, den An-
teil erneuerbarer Energien und die Eigenstrompro-
duktion festlegen.

Bei Wohnbauten und Uberbauungen mit vier oder
mehr Wohnungen ist die notwendige Infrastruktur fur
die E-Mobilitat fur alle Motorfahrzeuge vorzusehen
und mindestens soweit zu installieren, dass eine

)

@

Art. 47 Energieeffizienz bei Umbauten und Neubau-

ten

" Fur Geb&udesanierungen, welche mit dem Label
Minergie oder Minergie-P zertifiziert sind, kann der
Gemeinderat den Gesuchstellern die Gebuhren fur
die Baubewiligung reduzieren oder erlassen.
Ausserdem kann die Gemeinde die Kosten fUr die
Zertifizierung zurlickerstatten.

2 Fir Neubauten, welche mit dem Label Minergie-P
zertifiziert sind, kann der Gemeinderat den
Gesuchstellern die Gebthren fur die Baubewilligung
reduzieren oder erlassen. Ausserdem kann die
Gemeinde die Kosten fur die Zertifizierung
zurlickerstatten.

Uberholt, geregelt im
tibergeordneten Energie-
gesetz, Basis fur Energie-
richtplan
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einfache Nachristung moglich ist (Anschluss La-
destation, Lastenmanagement).

Der Gemeinderat erlasst eine Energieplanung, wel-
che die Grundsétze der Ubergeordneten und der
kommunalen Energiepolitik rdumlich konkretisiert.
Die Energieplanung dient der Gemeinde als Grundla-
ge fur ihre weiteren Arbeiten im Bereich der Energie-
politik.

=

9 Beantragt der Gesuchsteller eine Unterstiitzung der
Gemeinde gemass Abs. 2 oder 3, hat er das
definitive  Minergie-Zertifikat ~ einzureichen.  Die
Gemeinde erstattet ihm danach die Gebuhren
gemass Art. 51 Abs. 1 BZR fur die Baubewiligung
zurlck.

Art. 75 Anschluss Fernwdrmenetz

Neu: Mdglichkeit An-

Y Bei Neubauten und Sanierungen ist in Gebieten, in schlusspfiicht
welchen gemass Energierichtplan ein Warmever-
bund als prioritre Warmeversorgung festgelegt ist,
ein Anschluss an diesen in erster Prioritat zu prifen.
2 Grundeigentiimer kénnen zum Anschluss ihrer Lie-
genschaften an ein Fernwarmenetz, das mehrheitlich
lokale Abwérme oder erneuerbare Energien nutzt,
verpflichtet werden, wenn die Warme zu technisch
und betrieblich gleichwertigen Bedingungen ange-
boten werden kann und wenn die Kosten gegentber
alternativen (anderen), erneuerbaren Warmeerzeu-
gern in einem vergleichbaren Rahmen liegen.
3 Von der Anschlusspflicht ausgenommen sind Bau-
ten, die bereits mehrheitlich erneuerbare Energien
oder Abwéarme nutzen.
IX. Hochhauser
X. Einkaufs- und Fachmarktzentren
XI. Camping
Xll. Bestandesgarantie und Bauvorhaben ausserhalb
der Bauzonen
F. Baubewiligung und Baukontrolle
Art. 48 Geltungsdauer Baubewilligung Ubergeordnetes Recht
Die Frist gemass §201 Abs. 1b PBG erlischt nach 1
Jahr ab Unterbruch der Bauarbeiten.
4. Geblhren, Straf- und Schlussbestimmungen G. Rechtsschutz
Art. 49 Beschwerderecht Ubergeordnetes Recht

Gegen alle in Anwendung dieses Reglementes gefass-
ten BeschlUsse, Entscheide und Verfugungen des Ge-
meinderates kann innert 20 Tagen seit Zustellung Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde nach Massgabe von §
206 PBG eingereicht werden, soweit in diesem Regle-
ment oder im kantonalen Recht nichts Anderes vorge-
sehen ist.

H. Aufsicht, Vollzug, Strafen

Art. 50 Zustandige Behodrde, Baukommission, Gut-

achten

" Die Aufsicht (ber das Bauwesen und die
Handhabung dieses Reglementes ist Sache des
Gemeinderates und seiner Organe.

2 Der Gemeinderat ernennt mit Zustimmung der
Gemeindeversammlung auf seine eigene Amtsdauer
eine Baukommission von mind. 5 Mitgliedern.

9 Die Baukommission begutachtet die wichtigeren
Bauvorhaben und nimmt Stellung zu grund-
satzlichen Baufragen, die ihr vom Gemeinderat
zugewiesen werden.

4 Gemeinderat und Baukommission sind berechtigt,
zur Begutachtung von Planungs- und Baufragen
sowie zur Beurteilung von Bauvorhaben nach
Rucksprache mit dem Bauherrm auf Kosten der
Bauherrschaft unabhangige Fachleute als Gutachter
beizuziehen.

Zusténdigkeit neu in Art. 2
geregelt

Begutachtung neu in Art.
5 geregelt
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9 Der Gemeinderat kann im Zusammenhang mit
Baugesuchen Modelle oder weitere Detailpléane
verlangen, wenn das fur die Prifung wichtiger
Fragen ndtig ist.

Art. 76 GebUlhren

" Der Gemeinderat legt nach dem Grundsatz der
vollen Kostendeckung die Gebtlhren fest, die fir
Verfahren nach diesem Bau- und Zonenreglement
von den Gesuchstellern fir samtliche admini-
strativen und technischen Abklarungen, Aufwan-
dungen, Bewiligungen, Kontrollen, Nachflihrungen
usw. erhoben werden.

2 Bei der Festlegung der Geblihren sind:

a) Die verwaltungsinternen und -externen Aufwan-
dungen nach Aufwand zu berechnen;

b) Die SpruchgebUhr des Gemeinderates ist auf 1
%o der Baukosten; im Minimum auf Fr. 250 fest-
zulegen.

9 Fir nicht bewiligte Baueingaben usw. erhebt der
Gemeinde GebUhren nach Zeitaufwand.

4 Fir die Prifung von Gestaltungsplanen usw. erhebt
der Gemeinderat eine Gebuhr, die sich nach
Zeitaufwand berechnet.

5 Fir speziele Gutachten kann der Gemeinderat
angemessene Vorschisse zur Sicherstellung der
Kosten erheben

Art. 51 GebUlhren

" Der Gemeinderat legt nach dem Grundsatz der
vollen Kostendeckung die Gebthren fest, die flr
Verfahren nach diesem Bau- und Zonenreglement
von den Gesuchstellern fir samtliche admini-
strativen und technischen Abklarungen, Aufwan-
dungen, Bewiligungen, Kontrollen, Nachflihrungen
usw. erhoben werden.

2 Bei der Festlegung der Geblihren sind:

a) Die verwaltungsinternen und -externen Aufwan-
dungen nach Aufwand zu berechnen;

b) Die Spruchgeblhr des Gemeinderates ist auf 1
%0 der Baukosten; im Minimum auf Fr. 250 fest-
zulegen.

3 Fir nicht bewiligte Baueingaben usw. erhebt der
Gemeinde GebUhren nach Zeitaufwand.

4 Fur die Prifung von Gestaltungsplénen usw. erhebt
der Gemeinderat eine Gebuhr, die sich nach
Zeitaufwand berechnet.

9 Fir speziele Gutachten kann der Gemeinderat
angemessene Vorschisse zur Sicherstellung der
Kosten erheben

Erhalt Artikel gemdss Inwil
und Ballwil

Art. 77 Strafbestimmung

" Die Vorschriften des PBG Uber Strafen (§ 213), die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes Uber den
Natur und Heimatschutz (Art. 24) und des Gesetzes
Uber den Natur- und Landschaftsschutz (§ 53)
gelten auch fur dieses Reglement.

2 Wer vorsétzlich und ohne Berechtigung ein
geschutztes Objekt zerstort oder schwer beschadigt
wird gemass § 53 Abs. 1 des Gesetzes Uber den
Natur- und Landschaftsschutz (NLG) mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. In
leichten Fallen oder wenn die Taterschaft fahrlassig
handelt, ist die Strafe Haft oder Busse bis zu 40'000
CHF.

9 Wer die Vorschriften im Artikel 45, 46, 47 und 50
BZR verletzt, wird geméss § 53 Abs. 2 NLG mit
Busse bis zu 20'000 CHF, in leichten Fallen bis zu
5'000 CHF bestraft.

Art. 52 Strafen, Wiederherstellung des vorschriftsge-

méssen Zustandes, Einstellung der Bauarbeiten

" Die Vorschriften des PBG (iber Strafen (§ 213), die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes Uber den
Natur und Heimatschutz (Art. 24) und des Gesetzes
Uber den Natur- und Landschaftsschutz (§ 53)
gelten auch fir dieses Reglement.

2 Wer vorsétzlich und ohne Berechtigung ein
geschutztes Objekt zerstort oder schwer beschadigt
wird geméss § 53 Abs. 1 des Gesetzes Uber den
Natur- und Landschaftsschutz (NLG) mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. In
leichten Fallen oder wenn die Taterschaft fahrlassig
handelt, ist die Strafe Haft oder Busse bis zu 40'000
Franken.

3 Wer die Vorschriften im Artikel 23 BZR verletzt, wird
gemass § 53 Abs. 2 NLG mit Busse bis zu 20'000
Franken, in leichten Féallen bis zu 5'000 Franken
bestraft.

Unverénderte Uber-
nahme

|. Schlussbestimmungen

Art. 53 Hangige Gesuche

Neue Vorschriften gelten

Alle zur Zeit des Inkrafttretens dieser Bau- und Zonen-  gemdss § 85 PBG be-
vorschriften noch nicht bewiligten Gesuche sind nach  reits ab dem Zeitpunkt
den Vorschriften dieses Bau- und Zonenreglementes — der &ffentlichen Auflage
zu behandeln.

Art. 78 Schlussbestimmung Art. 54 Inkrafttreten Auffihrung der aufzuhe-

" Das vorliegende Bau- und Zonenreglement tritt nach
der Annahme durch die Einwohnergemeinde mit der
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

2 Alle mit ihm in Widerspruch stehenden Bestim-
mungen, insbesondere das Bau- und Zonenregle-
ment vom 9. Marz 2021, sind aufgehoben.

9 Folgende Gestaltungsplane und deren allenfalls
nachtréglich erfolgten Anderungen werden mit der
Genehmigung des vorliegenden Bau- und Zonen-
reglements durch den Regierungsrat aufgehoben:

" Das vorliegende Bau- und Zonenreglement tritt nach
der Annahme durch die Einwohnergemeinde mit der
Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

2 Alle mit ihm in Widerspruch stehenden Bestim-
mungen, insbesondere das Bau- und Zonenregle-
ment vom 25. Nov. 1977, sind aufgehoben.

benden Gestaltungspléne
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a) Acherfang inkl. Erschliessungsstrasse
b) Schlettliweid inkl. Erschliessungskonzept
c) Eschenpark

d) Hintere Kreuzweid

e) Lindenbrunnen 1 und 2

f)  Mettlen

g) Neuhaus/Hubenfeldhalde

h) Neuheim

i) Oberhof

) Rothli-Park

k) Sommerau

Stidweid 1 und 2
) Stludweidhalde
n) Zielacher

3

=

betroffenen Grundeigentiimer zu regeln.

Infolge der Aufhebung von Gestaltungsplanen not-
wendige, nachbarrechtliche Regelungen dinglicher
Rechte sind privatrechtlich und zu Lasten der
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ANHANG

ANHANG 1: UBERSICHT UBER DIE GRUNDMASSE UND LARMEMPFINDLICHKEITSSTUFEN

. Talseitige
UZ Hauptbauten 9Z N - lnflachen- Gesamthohe ¥ sude-  Larm-
Zone AbK. Lage/Typ P UZ Neben Grur.1 achen Fassaden- “Gebaude arm
. . . bauten 2 ziffer 9 ohe lange max. 9 ES®
min. UZ-a UZ-b UZ-c min.  Grundwert max.
Kernzone A KA  Strukturerhalt - gem. Art. 12 und 13 -- -- gem. Art. 12 und 13 - -- 1l
Kernzone B KB Entwicklung -- gem. Art. 12 und 14 -- 0.2 -- 13.0m 15.0m 13.0m -- 1]
Wohnzone 1 W1 Wohnzone 1 -- 0.18 0.21 0.24 0.10 0.3 -- 7.5m 9.5m 7.5m 25.0m I
W2a W2 normal -- 0.21 024 0.27 0.08 0.3 -- 9.0m 11.0m 9.0m 25.0m I
Wohnzone 2 W2b W2 dicht -- 0.24 0.27 0.30 0.08 0.3 -- 9.0m 11.0m 9.0 m 25.0m I
wo.p Cnaltungs- gem. At 16 0.08 0.3 gem. Art. 16 - - I
zone W2
wa.g Cnatungs- gem. Art. 16 0.06 0.3 gem. Art. 16 - - I
zone W3
Wohnzone 3 W3a W3 niedrig -- 0.21 024 0.27 0.06 0.3 - 11.0m 13.0m 11.0m 25.0m I
W3b W3 normal -- 0.24 0.27 0.30 0.06 0.3 -- 13.0m 15.0m 13.0m 25.0m I
W3c W3 dicht -- 0.27 0.30 0.33 0.06 0.3 -- 13.0m 15.0m 13.0m 25.0m I
Wohnzone 4 W4  Wohnzone 4 -- 0.21 024 0.27 0.06 0.3 9.0m 16.0m 18.0m 16.0m -- Il
Wohn-und - Wohn-und | o0 004 027 | 0.0 - - 130m 150m| 130m - i
Arbeitszone Arbeitszone
Allla  Alll Liebenfels | 0.20 - -- -- -- -- -- 9.0m 11.0m - -- 1l
Alllb Alll Dorf 0.20 -- -- -- -- -- 6.0m 183.0m 150m -- -- Il
Arbeitszone Alllc Alll normal 0.20 -- -- -- -- -- 6.0 m 14.5m -- 14.5m -- [
Allld Alll hoch 0.20 -- -- -- -- -- 9.0 m 18.0m -- 18.0m -- [
AV Arbe'szo”e 020 - - - . - 90m 18.0m - 18.0 m - W
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)
27
)
)

4

Uberbauungsziffer fiir Nebenbauten gem. Art. 9 BZR
3 Grunflachenziffer gem. Art. 11 BZR

Max. Gesamthdhe gem. Art. 58 Abs. 1 BZR. Die Gesamthdhe erstreckt sich vom massgebenden Terrain zum hdchsten Punkt der Dachkonstruktion. Bei Schragdachern darf die Oberkante der Dachflache
max. 0.5 m Uber diesem Punkt liegen (§ 34 PBV, vgl. Skizze in Anhang 6).

9 Max. Gebéudelange gem. § 112a PBG
8 Larmempfindlichkeitsstufe gem. Art. 43 LSV

ANHANG 2: SICHERUNG MAX. FIRSTHOHEN UND ERDGESCHOSSKOTEN

Maximale Firsthdhen ehemaliges Gestaltungsplangebiet Sommerau

Grundstick Nr.

Max. Firsthéhe [m.4.M.]

Uberbauungsziffer gem. Art. 8 BZR: UZ-a fiir kubische Bauten, UZ-b bei Attika oder Schrégdach mit reduzierter Fassadenhohe, UZ-c bei um 3.0 m reduzierter Gesamthohe (vgl. Skizzen Anhang 2)

Erdgeschosskoten ehemaliges Gestaltungsplangebiet Oberhof

Grundsttck Nr.

Erdgeschosskote [m.0.M.]

956 482.50
957 482.50
958 483.00
959 483.00
960 483.50
961 483.50

790 490.20
687 496.50
182 485.60
791 501.55
792 501.05
793 496.36
794 498.05
795 493.35
796 493.59
797 491.29
798 490.39
799 485.80
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ANHANG 3: SKIZZE ZUR UBERBAUUNGSZIFFER (UZ) (ORIENTIEREND)

Anwendung der Uberbauungsziffer fir Hauptbauten geméss Art. 8 Bau- und Zonenreglement

Wohnzone 1 (W1):

min. 3.0m
i iy
[ || 1.5m
GHG= FH=
7.5m 6.0m

Uz-b = 0.21

2. November 2023 - Offentliche Auflage

T RN e
2.0m N
GH 2= r T
9.5m | GHe= FH=
7.5m 7.5m
R A
UZ-a = 0.18
e e
........... » 5///\1113\ 2.Um
// \\ 1.5m
GH = - ~
max GHg=
-5m | 7.5m FH=
6.0m
i I

Uz-b = 0.21

FH=

4.5m
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Wohnzone 2a, W2 normal (W2a):

min. 3.0m
. =l
4 1.5m
| ——-1
GHg= FH=
9.0m 7.5m
A X1

Uz-b = 0.24
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GHppax=
11.0m

Uz-a = 0.21

Uz-b = 0.24

FH=
9.0m

2.0m

1.5m = .
2.0m t

FH= GHmax= GHG=

7.5m gom |6.0m

Uz-c = 0.27
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Wohnzone 2b, W2 dicht (W2b):

7 S F - S
2.0m | e i~
\ = i
i
GHmax=
11.0m GHg= FH=
9.0m 9.0m
B 2 b 4
UzZ-a = 0.24
i 8% N — R s
+ g 58 Bt B S, g S0
__________ iy 1L.5m =~ "S5y 15m i/i\
GHax= [ 1 2.0m /ﬁjﬁ/ \iti\
GHg= FH= 11.0m | GHg= FH= GH,,.,=| GH¢= FH=
9.0m 7.5m 9.0m 7.5m gom |6.0m 6.0m
v A2 L AU e i X
Uz-b = 0.27 UZ-b = 0.27 UZ-c = 0.30
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Wohnzone 3a, W3 niedrig (W3a):

min. 3.0m
n Ry
[E— 0 vsm
GHg= FHi=
11.0m 9.5m
A 1

Uz-b = 0.24
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GHmax=

13.0m

GHmax=

13.0m

Uz-b = 0.24

e S
2.0m ////// \\-C“j_\-.k__\
{,.——/‘d _______ . 7r
GHg= FH=
11.0m 11.0m
Lo s iinds 8, &
Uz-a = 0.21
7 T e 00 °
" /¢¢// “\:@QH 2.0m
.......... S ...
GHg= FH=
11.0m 9.5m
i IR, iy

GHpmax=

10.0m

- e e

i Jf eu-

8.0m

Uz-c = 0.27
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Wohnzone 3b, W3 normal (W3b):

R e— e
2.0m ///”// o \:\ o
(—— ok
GHI‘I‘IHX=
15.0m | GHg= FH=
13.0m 13.0m
Y v
UZ-a = 0.24
T —— S L.
i NN 2.0m
g T P S Y __é ...... /{r./’ ................. \\»:.\_
,7 ] | iy 1.5m Lo ey 1.5m e i et e s i
|t T <| 20m) _ e
N it =k
GHmax=
kS = FH= GHg= FH=
GHg= FH=  15.0m | GHg= GHpmav= | 10.6 10.0
by i, 11.5m 13.0m AL.5m = 2o o iz
& X A BTN 5 £ v X cnan Al v
UzZ-b = 0.27 UzZ-b = 0.27 UZ-c = 0.30
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Wohnzone 3¢, W3 dicht (W3c):

T —ospmm
2.0m —— R
=
GHmax=
15.0m | GHg= FH=
13.0m 13.0m
L I 3
UzZ-a = 0.27
mln- 3.0 T/éafs\\\ """"" 2O
i preneeees N R /4/ """"""""" \i\\’-x
-] o 1.5m = >y .y 15m PR + """""""" g
| ( | 20m , o o
cn cC__- |
max=
= 15, - FH= GHg= FH=
GHg= 1';”‘ 50m | GHe= 11.5m GHmax=|10.6m 10.0m
13.0m .5m 13.0m 12.0m
i A L J— : Y e S v
Uz-b = 0.30 Uz-b = 0.30 UZ-c = 0.33
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Wohnzone 4 (W4):

FH=

GH =
gy 10 14.5m

Uz-b = 0.24

2. November 2023 — Offentliche Auflage

G Hmax=
18.0m

GH o=
18.0m

GH¢=

16.0m

Uz-a = 0.21

GH=
16.0m

Uz-b = 0.24

F

-l
I

H=

16.0m

GH.= FH=
GH,,.,,=| 13.0m 13.0m
15.0m
X M

Uz-c = 0.27
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ANHANG 4: FASSADENHOHEN UND UNGEFAHRE LAGE DER BAUKORPER IN DER
SONDERBAUZONE HONDLEN

I N N | Hintergrund: AV Daten © 2023, rawi Kanton Luzern

Verbindliche Inhalte Orientierende Inhalte
" Erschliessungsflachen

L] Sonderbauzone Hondlen

Grinstreifen
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ANHANG 5: GESTALTUNGSPLANVORGABEN (ART. 52)

Nr. Gebietsbezeichnung

Vorgaben fur den Gestaltungsplan

1 Rothlistrasse,
Parz. 152, 153

Qualitatsvolle Bebauung als zusammenhéangende Siedlung in zeitgemasser Dichte, welche sich
gut ins bestehende Quartier eingliedert.

Gesamtheitliche Freiraumgestaltung innerhalb der Siedlung mit vielen 6kologisch wertvollen
Grunflache und attraktiven, gemeinschaftlich nutzbaren Spiel- und Erholungsflachen.
Qualitétsvolle Freiraumgestaltung gegentber dem offentlichen Raum. Die Rothlistrasse wird als
offentliche Freiraumachse aufgewertet. Die Fassadengestaltung der Bauten muss zur Adressbil-
dung gegenuber der Rothlistrasse beitragen.

Optimale Erschliessung, Anbindung und Infrastruktur fir Velos und Fussgénger. Realisierung ei-
nes fussgangerfreundlichen Quartiers mit direkten Verbindungen.

Einstellhalle fur die gesamte Bebauung. Weitgehend verkehrsfreie, ruhige Freirdume innerhalb
der Siedlung.

Ausbau Rothlistrasse mit Trottoir und Kreuzungsmaoglichkeit Auto-Auto.

Erstellung 20 % preisgutinstiger Wohnungsbau.

Ergibt sich aus dem kommunalen Energierichtplan ein prioritéares Fernwarme-Anschlussgebiet,
muss dieses prioritér umgesetzt werden. Ergibt sich aufgrund technischer und wirtschaftlicher
Entwicklung ein 6kologisch und wirtschaftlich vorteilhafteres System, muss dies begriindet und
nachgewiesen werden.

Die Grundlage fur den Gestaltungsplan ist in einem qualitatssichernden Verfahren mit mindestens
drei Teams zu erarbeiten.

2 Acherfang,
Parz. 608, 1048

Auf den Standort und die Lage abgestimmtes, zeitgemasses Nutzungs- und Bebauungskonzept
mit guter Nutzungsdichte.

Art. 52 Abs. 1: «Gestaltungsplane dirfen nur Uber das gesamte Gebiet erstellt werden.» kommt
fUr diesen Gestaltungsplan nicht zur Anwendung.

Nachweis eines vertraglichen Verkehrsaufkommens sowie eines zeitgemassen Mobilitdtsmana-
gements. Gute Erschliessung, Anbindung und Infrastruktur fur Velos und Fussganger.
Erstellung einer Langsamverkehrsverbindung fur Velos und Fussgénger zwischen den GrundstU-
cken Nr. 950 und 1048.

Autoabstellplatze sind soweit moglich und zur Mehrheit in Einstellhallen anzulegen.

Bei der Gestaltung der Bauten und der Umgebung ist eine gute landschaftliche Einbettung an-
zustreben. Die Fassaden- und Umgebungsgestaltung tragt zu einer guten Einbettung in die
Landschaft bei.

Aufzeigen eines Begriinungskonzept mit qualitatsvoller Siedlungsrandbepflanzung.
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ANHANG 6: SKIZZE ZU ART. 58, ABGRABUNG

Abgrabungen > 1.0 m reduzieren gem. Art. 58 Abs. 3 die zuldssige Fassadenhdhe am entsprechenden Punkt um das 1.0 m Ubersteigende Mass

der Abgrabung.
X e
: a
s i
5 I
]
]
]
]
Gy, h
(talseitig fixiert)
a
v
GHGrundwert
(talseitig fixiert)
N\
&
. 498\N?O//
<o @~
es _
59@“?“9//
Rt
A X .
Abgrabung frei 8 8
=max.1m
N — ;
realisiertes Terrain
a
v
a = Abgrabung > 1 m
Reduktion GHg und GH,,., jeweils um 1 m tibersteigendes Mass.

ANHANG 7: SKIZZE ZU ART. 58, HOHENMASSE
Gesamthohe, Oberkante Dachflache gemass § 139 PBG und § 34 PBV

Oberkante Dachﬂéche\
\\

héchster Punkt der Dachkonstruktion & N
N R
"
Lo

—| Y N
héchster Punkt
der Dachkonstruktion
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ANHANG 8: SKIZZE ZU ART. 58 ABS. 5 DACHVORSPRUNGE

Ausnahmemaoglichkeit von Art. 58 Abs. 5

Dachvorsprung

max. 1.0 m

WW

max. Fassadenhohe

ANHANG 9: SKIZZE ZU ART. 63, TERRAINVERANDERUNGEN

Stitzmauern und mauerartige Bdschungen haben innerhalb der Gelandenorm folgende Masse einzuhalten. Als mauerartige Béschung (z.B. Lof-
felsteinmauer) gilt eine Gelandegestaltung mit einer Neigung von mehr als 60°.

a) ab gewachsenem Terrain max. Hoéhe 1.50 m

b) ab tiefer gelegtem Terrain max. H6he 2.00 m

\ Breite >= Hhe
wh o -
Tﬂ““nq"f_ﬁr \": y
qerral™@ P o H8he H
wek- T - I P max
| - . e \ 200m
| - — -_. \ /_
; i =T A
Héhe max. | 'dﬁgnes'mﬂa
200m e, gew®
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ANHANG 10: DEFINITION FLACHEN GEMASS SCHWEIZER NORM SN 504 416 (AUSGABE
2003)

Flache welche Z.B. Flachen zur Flachen fur Innerhalb der Flache welche die
der Zweckbe- . \waschkiiche Erschliessung  haustechnische  GF liegende genutzte Grund-
simmung und  _ gqrich- ung  der NGF, z.B.  Anlagen, z.B. umschlies- rissflache aus-
Nutzyng de?s Kellerraume - Korridore - Raume fir senQe und in-  serhalb der allseitig
Gebaudes. im - Fahrzeug- - Eingangs- Haustechnik- nenllegen_de umsthossenen
engeren Sinn Elretaliaing halle anlagen Konstruktions-  und Uberdeckten
dient, z.B. N - Mot 5 bauteile: Geschossflache
- Schutzraume - Treppen OLOrenraume
Wohnen, Ar- von Aufzuas- - Aussen- darstellt.
beit und Kehr- - Rampen utzug "
eiten SN und Forderan- wéande - Balkone und Ter-
richtraume - Aufzug- .
SEhERTS lagen, Ver- - Innenwéande rassen
und Entsor- - Stitzenund - Offene Parkgara-
gungs- Bristungen gen
schachte, In- - Dachterrassen
stallationsge- und Dachgérten
Sig"éﬁ?s’;er' - Eingangsbereiche
u - ) g
gungskanle - Offene Llohthofe"
P - Nutzbare Flachdé-
- Tankrdume
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ANHANG

ANHANG I: Art. 33 Dachgestaltung, Dachnorm

Abs. 2 Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Dachaufbauten und Dacheinschnitte durfen in ihrer gesamten Lange nicht mehr als 2/5 der zugeordneten

Fassadenlange betragen, wenn die zuldssige Zahl der Vollgeschosse erreicht ist.
Vorbehalten bleiben die Sonderregelungen fur die Kernzone.

1" 15 215 N
" 4 " " " + B. t r .
LQICF_Soden QKF Boden | X E: Boden
‘IH (Fassadenlange) | 11 (Fassadenlinge) 111 (Fassadenlange)

Abs. 3 Wird die zuldssige Zahl der Vollgeschosse ausgeschopft, gelten fur die Dach- oder Attikageschosse die
nachfolgend aufgefUhrten Regeln:
Dachgeschosse mit Schragdécher:
a) In allen Zonen gilt, mit Ausnahme der Kern-, Arbeitszone, Zone flr &ffentliche Zwecke und Zone flr Sport-
und Freizeitanlagen, eine Kniestockhdéhe von 1.50 m und eine Dachfirsthéhe von max. 4.20 m bei 2
Vollgeschossen und eine Dachfirsthdhe bei 3 und mehr Vollgeschossen von max. 5.00 m.

b) Der Dachfirst ist bei allen Dachformen mindestens 2.50 m hinter die Fassade des Vollgeschosses
zurUckzusetzen.

Zone W2 Uebrige Zonen
First mind. 2.50 m

First mind. 2.50 m

Dachfirsthihe
o max_ 5.00 m

il
4.20m + + max. 1.50m

+ Kniestockhohe
oG + max. 1.50m

L

3
5

Dachgeschosse mit Pultdacher:

c) Fur Dachgeschosse mit Pultdachern gilt eine Kniestockhohe von héchstens 2.50 m und eine Dachfirsthdhe
von héchstens 3.50 m.

d Dachgeschosse mit Pultddchern missen an einer Fassadenfront um mindestens 2.50 m zurtickversetzt sein,
in Hanglagen betrifft dies die talseitige Fassade.

2. November 2023 - Offentliche Auflage BURKHALTER DERUNGS AG | 49



mind. 2.50 m

Dachfirsthdhe
max. 3.50 m

" Kniestockhshe

DG mit Pultdach . max.250m

VG
Wenn UG im Mittel
mehr als 1.20 m
iber gewachsenem VG
oder tiefer gelegtem

Terrain, dann
uG

Gewachsnenes oder
tiefer gelegles Terrain

Attikageschosse mit Flachdéchern:
Attikageschosse mit Flachdach mussen an einer Fassadenfront um mindestens 2.50 m zurUckversetzt sein, in
Hanglagen betrifft dies die talseitige Fassadenfront.

mind, 2.50 m

Bristung ¢
max. 1.20m | Attika

max. 3 m gemass
§ 139 Abs. 2 PBG

e

Wenn UG mehr
als 1.20 m dber
gewachsenem
oder tiefer
gelegtem Terrain,
dann

Flachdacher:

Gewachsenes oder
tiefer gelegtes Terrain

Die Flache Uber den obersten zulassige Geschoss eines Gebaudes darf nicht als Terrasse benutzt werden.

Abs. 4 Allgemein geltende Massvorschriften

a) Fassaden von Dachgeschossen mit Pultdachern oder Attikageschossen durfen nicht an die entsprechende

Fassade des Vollgeschosses gestellt werden, wenn das UG dieser Fassade im Mittel mehr als 1.20 m
sichtbar ist. Sie missen um mindestens 2.50 m zurtickversetzt sein.

b) Bei Flachdachbauten darf die geschlossene Brustung die zulassige Gebaudehdhe um hochstens 1.20 m

Uberschreiten.
mind. 250 m
DG mit Pultdach 06 | max 120m?

— p—

VG VG WENN Max.
Wenn UG im Mittel zuldssige Ge-
m";:;iﬂ:m VG Gewachsnanes oder VG :f,—gmr:.m
oder tisfer | il | tiafar gedegles Terrain 1
Terrain, dann

uG
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ANHANG II: Art. 34 Terrainver&nderungen, Stitzmauern, Bepflanzungen

Abs. 2 Stitzmauern und mauerartige Béschungen

Geldndenorm

[ Breite >= Hishe
_)% _
som \ - —— -
ai-;eﬁa‘m_ ST 1 " | HoheH
me - . -.lﬁ‘ max.
— — — -llJ e ) - R
- — —T; | ﬁé’
Héhe max. < ones T
200m

Stutzmauern und mauerartige Béschungen haben innerhalb der Gelandenorm folgende Mas-
se einzuhalten. Als mauerartige Boschung (z.B. Loffelsteinmauer) gilt eine Gelandegestaltung

mit einer Neigung von mehr als 60°.
- ab gewachsenem Terrain
max. Héhe 1.50 m
- ab tiefer gelegtem Terrain
max. Héhe 2.00 m
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	PLANUNGSBERICHT BEILAGE 1: BZR VERGLEICH NEU - ALT
	a) den Einsatz geeigneter Planungsinstrumente, der Förderung von architektonisch, ökologisch und ökonomisch sinnvollen Projekten,
	b) die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität und Ökologie,
	c) die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung,
	d) den Schutz der wichtigen Landschaftsräume und Naturelemente.
	a) Prägende Elemente und Merkmale des Strassen-, Orts- und Landschaftsbildes und Eigenheiten des Quartiers,
	b) Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen der Bauten und Anlagen,
	c) Gestaltung benachbarter Bauten und Anlagen,
	d) Gestaltung, Materialwahl und Farbgebung von Fassaden, Dächern und Reklamen,
	e) Die zweckmässige Anordnung und Dimensionierung der Aussengeschoss- und Umgebungsflächen,
	f) Gestaltung der Aussengeschoss- und Umgebungsflächen der Aussenräume, insbesondere der Vorgärten und der Begrenzungen gegen den öffentlichen Raum,
	g) Umgebungsgestaltung, insbesondere bezüglich Erschliessungsanlagen, Terrainveränderungen, Aufenthaltsqualität, Stützmauern und Parkierung.
	a) Schul- und Sportanlagen, Verwaltung, Feuerwehrlokal, Gemeindesaal, Parkierungsanlagen
	b) Betagtenzentrum, Alterswohnungen
	c) Unterwerk/Anlagen für den dienstlichen und betrieblichen Unterhalt von Energielieferanten
	a) Sport- und Freizeitanlagen, Mehrzweckgebäude, Clubhaus
	b) Bauten und Anlagen für die Pferdehaltung
	a) Ein Gestaltungsplan, der insbesondere die räumliche Anordnung der Bauten und Anlagen sowie die Nutzung festlegt. Weiter muss der Schutz der heutigen und zukünftigen Nachbarschaft vor Emissionen gewährleistet sein.
	b) Ein Betriebsreglement, dass insbesondere die Betriebszeiten sowie die Benutzung und den Unterhalt der öffentlichen Weganlagen regelt.
	a) Lichtschächte sind über die massgebenden Einwirkhöhen zu ziehen.
	b) Gefährdete Gebäudeöffnungen sowie undichte Teile der Gebäudehülle sind konstruktiv so zu gestalten, dass sie gegen eindringendes Wasser und Geschiebe abgedichtet sind.
	c) Einfahrten und Eingänge sind so anzuordnen, dass sie gegen einströmendes Wasser und Geschiebe gesichert sind.
	d) Wo im Gefahrenfall das Wasser auf Strassen und Wegen fliesst, ist mit entsprechender Gestaltung des angrenzenden Geländes zu verhindern, dass Wasser in zu schützende Bereiche fliessen kann.
	e) Geländeveränderungen sind so zu gestalten, dass das Wasser möglichst ungehindert abfliessen kann.
	f) Die Gebäude sind zum Schutz vor Unterkolkung ausreichend zu fundieren.
	a) In den durch Rutschungen/Murgänge gefährdeten Fassaden dürfen bis auf die Prozesshöhe keine ungeschützten Öffnungen angebracht werden.
	a) Massnahmen zur Verbesserung der Wildlebensräume;
	b) Land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftungs- oder Fusswege;
	c) Erweiterungen von bestehenden Bauten und Anlagen sowie
	d) Zonenkonforme Neubauten und Neuanlagen, wenn die Durchgängigkeit für Wildtiere verbessert oder zumindest nicht verschlechtert wird.
	a) der Baum in einem Zustand ist, der Massnahmen zum Erhalt des Baums aussichtslos erscheinen lässt,
	b) der Baum im Sinne einer Pflegemassnahme zugunsten eines wertvollen Baumbestands entfernt oder eingreifend zurückgeschnitten werden muss,
	c) der Baum Bauten und Anlagen oder Personen gefährdet und keine andere zumutbare Möglichkeit der Gefahrenabwehr gegeben ist,
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